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reichte
über die Verhandlungen der

Karlsr « hr , den 17 . April

81. SfienMche Sitzung
Ktn DoMdrStag den 10. April 1919, nach mittags 4 Uhr. ,

STttg tSarbnung ;

Anzeige neuer Eingänge . Sodann

Kurze Anfrage der Abgg. Schneider-Heidelberg und Ten .,
die Neckarkanalisation betr ., und evtl , andere Anfragen .

Hierauf
1 . Mündliche Berichte der Verfaßungskommission und Bera¬

tung über
a) den Gesetzesvorschlag der Abgg. Marum und Gen ., die

teier des 1. Mai betr. (Drucks . Nr. 24 ) , Berichterstatter
bg . Dr . Schofer ; ^

d) den Gesetzentwurf, die Änderung deS Gesetzes vom 5 . Juli
1917 über den Verkehr mit Grundstücken in der KriegS-
und Übergangszeit betr . (Drucks . Nr . 23), Berichterstatter
Abg . Dr . Bernauer .

2. Mündlicher Bericht der Kommission für Justiz und Ver-
waltung und Beratung über den Gesetzentwurf, betreffend ver.
einfachteS Enteignungsverfahren (Drucks . Nr . 18), Berichterstat¬
ter Abg. Straub .

3. Mündlicher Bericht der Haushaltskommission und Bera¬
tung über den dritten Nachtrag zum Staatsvoranschlag für
1918/19 (Drucks . Nr . 17 ), Berichterstatter Abg . Goehring .

4. Begründung und Beantwortung der Interpellation der
Abgg . Dr . Koenigsberger und Gen ., die Reform der Universi¬
tätsverfassung betr . (Drucks . Nr .19) .

Am Regierungstisch : Staatspräsident Geiß , Minister
der Finanzen Dr . Wirth , Minister des Innern Remmele,

’
Justizminister Trunk, Minister für soziale Fürsorge und öf¬
fentliche Arbeitey Rückert, Ministerialdirektor Staatsrat Wein¬
gartner , Geheim

'erat Wiener , Geh . Oberbaurat Wolpert , Geh.
Oberregierungsrat Henn, Geh. Oberbaurat Tegeler , Ober¬
baurat Hanger , Ministerialrat Dr . Hirsch und Regierungsrat
vr . Fromm .

Präsident Kopf eröffnet nach 4 Uhr die Sitzung und gibt
folgende Eingänge bekannt :

^ . Petitionen und Ähnliches :

1 . Eingabe des Fürsten Ernst zu Löwenstein- Wertheim-Freu -
denberg mit einem Protest gegen die neue badische Verfassung.

2. Eingabe des Deutschen Protestantenvereins , die Beibehal¬
tung des Erforderniffes der Aufnahme des Religionsbekennt¬
nisses in die Personenstandsregister betr .

Die beiden Petitionen werden der Verfassungskom -
mifsion überwiesen.

3. Bitte der Gemeinden deS Schlüchttales um Einrichtung
einer staatlichen Krastwagenlinie durch das Schlüchttal.

4 . Eingabe des Abeiterkate? in Freiburg mit einem Protest
gegen die beabsichtigte Entziehung der von ihm benützten
Räume .

Die Petitionen Ziff . 3 und 4 werden der Haushalts¬
kommission überwiesen.

6. Bitte des Vereins der Oberwarte - und Oberwirtschafts¬
beamten an den Heil- und Pflegeanstalten und psychiatrischen
Kliniken um Einreihung in eine höhere Abteilung des Ge¬
haltstarifs .

6 . Bitte des früheren UniversitätS -Fechtlehrers und Kriegs -
beschädigten A. Gamber in Heidelberg um Aufhebung des be¬
stehenden Verbotes der Erteilung von Privat -Fechtunterricht
durch ihn.

7. Bitte des K. Zürner in Bleibach um Ersatz des ihm beim
Eintritt in den Heeresdienst durch Entwendung der Zivilkleider
erwachsenen Schadens.

8. Bitte deS A. Bechtold in Bruchsal für die ihm beim
Eintritt in den Kriegsdienst abhanden gekommenen Zivil¬
kleider.

9. Bitte des Michael Kuhn in Friedrichsfeld um vorzeitige
Entlassung seines Drhnes auS der Volksschule .

10. Bitte deS Architekten H. Kurz in Baden mn Rechtshilfe
zur Erhaltung seines Besitztums in Pforzheim .

11 . Eingabe der kaufmännischen Angestellten deS Kohlen¬
großhandels mit einem Protest gegen die Sozialisierung der
Kohlenwirtschaft.

Die Petitionen Ziff . 5 bis 11 werden der Petitions¬
kommission überwiesen .

12. Eingabe des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten und
ehemaligen Kriegsteilnehmer , Bezirksverein Mannheim , mit
einer Protestresolution zugunsten unserer Kriegsgefangenen .

Die Resolution, welche vom Schriftführer Abg . R o e s ch ver¬
lesen wird, lautet :

„Fünf Monate ist der Krieg schon zu Ende, der uns 4 )4
Jahre in seinem blutigen Bann gehalten hat und dessen Grau¬
samkeit als das schrecklichste Erlebnis in unserer Erinnerung
weiterleben wird.

Wir als Opfer desselben, Kriegsbeschädigte, Kriegshinter¬
bliebene und in gewisser Weise auch Kriegsteilnehmer , ge¬
denken heute wehmütigen Herzens unserer Kameraden und
Brüder , die das Schicksal in feindliche Gefangenschaft geführt
hat und die heute noch in derselben schmachten , ja sogar zu
sklavischer Frohnarbeit , dem Aufbau der zerstörten Kriegs¬
gebiete gezwungen werden.

Wir wissen uns eins mit dem ganzen Vaterlande , wenn wir
zirka 1009 Kriegsbeschädigte, Kriegsteilnehmer und Kriegshin¬
terbliebene des Bezirksvereins Mannheim des Reichsbundes
der Kriegsbeschädigten und ehem. Kriegsteilnehmer , die im
oberen Saale der Liedertafel versammelt sind, ganz energisch
protestieren gegen diese unerhörte und unmenschliche Behand¬
lung unserer Brüder seitens der Gegner und von unserer Re¬
gierung verlangen , daß sie auf die sofortige Heimsendung un¬
serer Kriegsgefangenen mit allem Nachdruck

' bestehen soll ."
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Minister für soziale Fürsorge und öffentliche Arbeiten
Rückert :

Die staatlichen Entwürfe für die Gesamtstrecke Mannheim —
Heilbronn haben wiederholt Veränderungen erfahren . Von
1906 bis 1911 hat man geglaubt , mit einem 600 Tonnenschiff
auszukommen , später ist man zum 1000 Tonnenschiff über¬
gegangen . Sowohl für das 1000 Tonnenschiff , als auch für
ein solches von 1200 Tonnen und einem Jahresverkehr bis
zu etwa 5 Millionen Tonnen sind die Entwürfe nebst Kosten¬
berechnung vollständig fertiggestellt .

Neuerdings ist eine Verzögerung in der Weiterbehandlung ^
dieser für das Land hochwichtigen Frage deshalb . eingetreten , ’
weil die Firma Grün & Bilfinger in Mannheim im Aufträge
des Südwe 'tdeutschen Kanalvereins neue Vorschläge gemacht
hat . Mit Rücksicht auf die große Anzahl Arbeitsloser beson¬
ders im Amtsbezirk Mannheim wird sich die Regierung eine
Beschleunigung der Angelegenheit angelegen sein lassen , ob¬
wohl Württemberg ein mindestens ebenso großes Interesse an
der Durchführung des Objektes hat . Sie hat daher bereits
diese Woche sieb wegen weiterer Förderung der Arheit erneut
an die beteiligten Regierungen von Hessen und Württemberg
gewandt .

Hierauf wird in die Tagesordnung eingetreten .

Zu Ziffer 1a derselben : Mündlicher Bericht
der Vcrfassungskommission und Beratung
über den Geienesvorschlag der Abgg . Marum und Gen . ,
dir Feier des 1. Mai betr ., gibt der Präsident den Eingang
eines Schreibens des Abg . Marum bekannt , wonach der
Antrag Drucksache Nr . 24 , die Feier des 1 . Mai betr ., zurück¬
gezogen wird , nachdem daS Staatsministerium im Verord¬
nungsweg den 1. Mai zum geordneten Festtag erklärt habe .

Zu Ziffer Ich der Tagesordnung : Mündlicher
Bericht der Verfassungskommission und Be¬
ratung über den Gesetzentwurf , die Änderung des Ge¬
setzes vom 5. Juli 1917 über den Verkehr mit Grundstücken
in der Kriegs - und Übergangszeit betr ., Drucks . Nr . 23, er¬
halten jut Geschäftsordnung das Wort :

Berichterstatter Abg . vr . Bernauer (Zentr .) :

Die Verfassungskommission ist mit ihren Beratungen noch
nicht zu Ende gekommen ; sie wird morgen früh 9 Uhr die
Beratung fortsetzen . Heute soll eine Entscheidung darüber
getroffen werden , ob im Laufe des morgigen Vormittags viel¬
leicht noch eine Plenarsitzung stattfinden konnte , sofern wir in
der Lerfassungskommission zu einem endgültigen Ergebnis
kommen .

Abg . vr . Schäfer (Zentr .) :

Das Gesetz ist doch so wichtig , daß man nicht sagen kann ,wir werden morgen vormittag von 9 bis 11 Uhr mit den Be¬
ratungen in der Kommission fertig . Wir haben das gar rnast
in der Hand . Und dann sollte doch die Möglichkeit bestehen ,
daß die Mitglieder des Hauses , die nicht in der Kommission
waren , die Sache sich auch überlegen können . Ich bin der
Meinung , daß in diesem Galopp Gesetze von so einschneidender
Wichtigkeit nicht gemacht werden dürfen ; denn sonst setzen wir
uns der Gefahr aus , daß Dinge unterlaufe « , die wir nachker
selber bedauern müssen . Ich für meine Person lehne die Ge -
setzesfabrikation ab .

Abg . Marum (Soz . ) :

Wir legen den größten Wert darauf , daß dieses Sperrgesetz
noch vor Ostern erledigt wird . Wenn wir es über Ostern hin¬
ausschieben würden , so würden wir , glaube ich , demjenigen
gleichen , der den Brunnen zudeckt, nachdem das Kind hinein ,
gefallen ist. ES ist dringend notwendig , daß möglichst rasch
etwas geschieht , um den Verkebr mit Grundstücken in gewissem
Sinne zu sperren und unter Kontrolle zu stellen . Das Gesetz
ist auch nicht derart , daß es ein Dauergesetz sein soll, sondern
es soll ja im Augenblick nur der Verkehr mit Grundstücken

. . von einer Genehmigung abhängig gemacht werden , so daß ein
für die Neckarkanalisierung Auskunft zu geben , insbesondere dauernder Schaden nicht entsteht ,
wird die Ausführung des Unternehmens beschleunigt , um bal - ! Die Materie ist übrigens in der Kommission so vorbereitetd' ge Arbeitsgelegenheit zu schaffen ? jund es handelt , sich verhältnismäßig noch um so wenige Fra -

B . Eingänge aus der Mitte des Hauses :

a . Berhinderungsanzeigen
1 . des Abg . Dr . Zehnter «durch Pflichten in der deut¬

schen Nationalversammlung ) .
2 . des Abg . Ziegelmeyer - Bruchsal (durch Dienst¬

geschäfte am 10. und 11 . April ) .
8. deS Abg . Niederbühl ( durch unverschiebliche ander¬

weitige Geschäfte ) .
4 . deS Abg . Meliert (als Delegierter am Rätekongreß

in Berlin ). .
5 . des Abg . Spieß .

Soweit Urlaub erforderlich , wird er erteilt .
d . Anzeige der Sozialdemokratischen Fraktion , daß von ihrer

Seite in der Verfassungskommission an Stelle des Abg . vr .
Dietz der Abg . Martzloff und in der Haushaltskommission
an Stelle der Abgg . Blase und Hamann die Abgg . M a -
rum und Stockrnger treten sollen .

Das Haus ist mit dem Wechsel einverstanden .
c. Anzeige der Deutsch -Nationalen Volkspartei , daß in den

Ernährungsbeirat als Stellvertreter an Stelle des Abg . F i -
scher der Abg . Mayer - Karlsruhe treten soll.

Das HauS ist damit einverstanden .
d . Interpellation der Abgg . H e u r i ch und Gen ., die Woh¬

nungsnot betr .
Die Jnterpellafion wird der Regierung zur Beantwor¬

tung übermittelt .
e . Interpellation der Abgg . Martin und Gen ., Liegen -

schastsverküufe der Standesherrschaften betr .
Die Interpellation wird ebenfalls der Regierung zur Be¬

antwortung überwiesen .
k. Kurze Anfrage der Abgg . Müller - Schopfhcim und

Gen .» die Regelung des Fremdenverkehrs betr .

C . RegierungSmitteilungen :

l . Schreiben de» Ministeriums des Innern vom 4 . April
1919 mit einem Antrag des Soldatenrats Mannheim , die Tage¬
gelder der BolkSwchr tn Mannheim betr .

DaS Schreiben wurde vorbehaltlich der Zustimmung des
Hauses an die HauShaltskommission abgegeben .

DaS Hau » ist damit einverstanden .
2. Schreiben desselben Ministeriums vom 7 . April 1919 mit

dem provisorischen Gesetz vom 26 . Oktober 1918, die Ausgabe
von Banknoten durch die Badische Bank betr .

Die Vorlage wird an die Haushaltskommission
überwiesen .

3 . Schreiben desselben Ministeriums vom 1. April 1919, wo-
mit gemäß § 26 Abs . 2 des Verwaltungsgebührengesetzes in
der Fassung des Gesetzes vom 19 . Juli 1918 die auf Grund
dieser Bestimmung erlasiene Ministerialverordnung vom S.
August 1918, die Erhebung von Taren für die staatliche Ge¬
nehmigung zur Ausgabe von Tailschuldverschreibungen und
Vorzugsaktien sowie zur Errichtung von Aktiengesellschaften
usw . betreffend , vorgelegt wird .

Diese Vorlage wird an die Kommission für Justiz
und Verwaltung überwiesen .

4. Schreiben de» Ministeriums für Übergangswirtschaft und
Wohnungswesen vom 4. April 1919 mit Abdrucken des Schrei -
den » des Badischen Berwertungsamtes vom 15. März 1919
samt Anlage , die Verwertung von HeereSgütern betr .

Hierauf wird in die Tagesordnung eingetreten

Zunächst erhält
rr -H«

Wort :

zu einer Kurzen Anfrage der Abgg . Schnei
aer -Heidelberg und Gen ., dir Neckarkanalisation betr ., das

Abg . Schneider - Heidelberg (Zentr .) :

Ist die Regierung bereit , über den Stand der Vorarbeiten
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gen , die zu klären sind , daß unseres Erachtens sehr w?hl, wenn
die Kommission morgen früh getagt hat, die Sache morgen
dann im Plenum noch erledigt werden kann . Wir wären
aber auch bereit , das an einem anderen Tage zu tun , sei es
am' Samstag oher am Montag der Karwoche , denn auf jeden
Fall liegt es im dringenden Interesse der Bauern sowohl , wie
des ganzen Volkes , daß unbedingt noch vor Ostern die ganze
Sache erledigt wiü ».

Gewiß, wir sind auch keine Freunde einer Galopparbeit , aber
es handelt sich hier um eine Sache, die sofort, unbedingt aber
i^ ch vor Eintritt der Osterferien , erledigt werden muß.

Wg . Vr . G lo ck n e r (D . Dem . P . ) : - #
Als stellvertretender Vorsitzender der Verfassungskommission

mochte ich nur mitteilen , daß ich mit Bestimmtheit annehme,
daß es möglich sein wird, morgen in vielleicht einer oder an¬
derthalb Stunden in der Verfassungskommission den Gese ^-
entwurf zu Ende zu beraten . ' Wir haben uns gestern in einem
Unterausschuß um die Fassung bemüht , die drei großen Par¬
teien waren in diesem Unterausschuß vertreten , und wir sind
auch zu einer Einigung gekommen , zu Eventualvorschlägen,
durch die eine gewisse Vorarbeit für die Beratungen in der
Verfassungskommisfion schon geschaffen sein wird, und die die
Arbeit der Kommission erleichtern werden.

Die Bedenken, die der Herr Kollege vr . Schofer vorge¬
tragen hat, teile ich, und ich bin durchaus Mit ihm darin ein¬
verstanden, daß eine derartige Gesetzesfabrikation auf einem
so heiklem Gebiete, wie das ist, um das es sich hier handelt,
sich nicht empfiehlt. Ich glaube aber , hier liegen doch politische
Gründe vor, auf die ja von jener Seite (zu den 'Sozialdemo¬
kraten) besonderer Wert gelegt wrrd, die es mir persönlich
nahegelegt haben, meine Bedenken gegen die eilige Weiter¬
beratung des Gesetzes zurückzustellen. Wir haben ja in der
letzten Woche in der Kommission schon darüber beraten und
es war damals schon einmal auf der Tagesordnung , mußte
aber abgesetzt werden, weil Wert darauf gelegt wurde , in der
Kommission die Sache gründlich durchzuberaten. Das ist aber
nun , glaube ich, doch inzwischen .möglich gewesen, und wenn
wir morgen um ^ 11 Uhr eine Plenarsitzung ansetzen ,

'wird
es wohl möglich sein , dem Wunsche , den die sozialdemokratische
Fraktion vorgetragen hat , stattzugeben, ohne der Sache zu
schaden.

Abg . vr . Sch - fer (Zentr .) :

Den Wunsch , übelständen abzuhelfen, teile ich vollkommen .
Ich sehe nur aus dem Stande der Dinge , wie er heute sich
darbietet, noch keinen Weg, ein durchgreifendes Mittel zu fin >
den . So , wie die Sache jetzt liegt, könnte es, statt zum
Nutzen der kleinen und mittleren Bauern zu wirken, sehr
leicht dazu kommen , daß diese nur Schikanen ausgeseht wären ,
während andere auf verschiedenen Wegen, wie man Gesetze
umgeht, doch zu ihrem Ziele kommen, und wenn ich die Be¬
denken nicht überwinden kann, wäre ich nicht dafür , daß ein
Gesetz gemacht wird, das lediglich den Kleinen und Unerfahre¬
nen unter Vorschriften zwingt , die ihn belästigen, dagegen,
geriebenen Leuten gar kein Hindernis in den Weg legt, ihr
Geschäft zu betreiben . Dafür wäre ich nicht zu haben , und
einstweilen habe ich noch keinen Weg gesehen, wie es möglich
sein wird, hier einen gangbaren Weg zu finden . Einstweilen
sehe ich keinen , aber wenn es gelingt, einen solchen zu finden,
dann soll es mir recht sein. Ob aber dann , wenn wir um 10
oder um 11 Uhr in der Kommission fertig sind , das Plenum
des Hauses sich in die Materie so rasch hineinfindet , daß es
mit gutem Gewissen allseits mit „ Ja " oder „ Nein" abstimmen
kann , das möchte ich doch bezweifeln (Abg . Mar um : Ab¬
warten ! ) .

Präsident Kopf :

Ich möchte einmal anregen , ob die Kommissionssitzung nicht
heute noch stattfinden kann . Allem Anschein nach werden wir
mit der Plenarsitzung sehr bald fertig sein, denn der letzte Punkt
der Tagesordnung ist auch abzusetzen , die Begründung
und Beantwortung der Jnterpellationder
Abgg . vr . Koenigsberger und Gen ., die Re¬
form der Universitätsverfassung betr . Dazu
schreibt uns nämlich der Herr Unterrichtsminister , daß er
heute abgehalten sei, zu erscheinen, und um Absetzung bitte ;
ebenso der Interpellant selbst . Also fällt das auch weg , so
daß wir wahrscheinlich bald fertig sind . Wenn heute die Kom -
.mission die Vorberatung des Gesetzentwurfs zu Ende führen

könnte, so ließe eS sich eher ubersehen , wir konnten dann mor¬
gen die Plenarsitzung schon um 9 Uhr halten , und es wäre
dann denkbar, daß wenigstens die meisten Herren . noch nach
Hause reisen könnten. Ich möchte das dem Herrn Vorsitzenden
zur Erwägung anheimgeben.

Abg . vr . Glöckner (D . Dem . P .) r -

An sich würde ich selbstverständlich bereit und zur Verfügung
sein für die Verfassungskommission. Aber meine Fraktion hat
auf heute abend in der Annahme , daß es bei den Dispositionen
blietz» , die verabredet waren , eine Fraktionsfitzuag über die¬
ses Sperrgesetz anberaumt , und ohne Besprechung ; in der
Fraktion vermögen wir im Plenum unsererseits,dazu keine
Stellung zu nehmen. Dagegen , daß morgen früh um 9 Uhr
die Sache im Plenum zur Beratung kommt, werden sich des¬
halb Hindernisse entgegenstellen, das wird nicht möglich sein:
Je nachdem die Verhandlungen über den Budgetnachtrag rasch
oder weniger rasch gehen, kann vielleicht daran gedacht wer»

'

den , heute abend nach Schluß ^ der Plenarsitzung eine Sitzung
der - Verfassungskommission abzuhalten und dann die Sache
noch morgen im Plenum zu behandeln . Wir müssen nur
nwrgen,srüh Zeit haben, um in der Fraktion die Sache zu
l prechen .

Präsident K o p f :

Wenn nennenswerte Änderungen an dem Gesetze borge«
nommen werden, würde ich es dem Hause nicht zumuten .
Morgen in die Plenarberatungen einzutreten ; wenn es aber
etwa in der Weise angenommen würde , wie es den Herren
im Entwurf vorliegt, wäre das etwas anderes . Aber ein Ge¬
setz von heute auf morgen anzunehmen , ohne daß es die Mit¬
glieder des Hauses zuvor prüfen können, würde der Würde
des Hauses nicht entsprechen. Wir wollen sehen, wie früh wir
fertig werden, vielleicht kann man , die Entscheidung über die
Frage davon abhängig machen.

Mit Zustimmung des Hauses wird hierauf der Gegenstand
von der Tagesordnung abgesetzt .

Zu - Ziffer 2 der Tagesordnung : Mündlicher
Bericht der Kommission für Justiz un d .. Ver,Z
waltung und Beratung über den Gesetzentwurf,
betreffend vereinfachtes EnteignungSverfahren (Drucks. Nr . IS),
erhält alsdann das Wort :

Berichterstatter Abg . Straub (Zentr .) :,
Namens der Justizkommission habe ich Ihnen zu berichten

über den Gesetzentwurf, das vereinfachte Enteignungsverfah¬
ren betr .

Der unglückliche Ausgang des Krieges hat auch in Baden
zu einer Arbeitslosigkeit in großem Umfange geführt . Um
diesem Elend, das Brotlosigkeit, Verarmung und Zunahme
der Mißstimmung , aber . auch allgemeine Unsicherheit zur
Folge hat , zu begegnen, soll den öffentlichrechtlichen Verbän¬
den , wie z . B . Staat und Gemeinden , die Gelegenheit gegeben
werden, eine Reihe von Notstandsarbeiten vorzuneh¬
men. Dadurch wird Arbeitsgelegenheit geschaffen, der Not
wenigstens in etwas borgebeugt und die geordnete Weiter¬
entwicklung des Staates ermöglicht. Solche Notstandsarbeiten
werden vielfach dadurch verzögert , daß die Eigentümer oder
sonstige Berechtigte an Grundstücken die Freigabe des dazu
nötigen Geländes verweigern , so daß das EnteignungLver -
fahren nach dem Gesetz vom 26. Juni 1899 in der Fassung
vom 24. Dezember 1908 vorausgehen mutz.

Bei der Notlage der heutigen Zeit , der Dringlichkeit der
Beschaffung von Arbeitsgelegenheit scheinen aber eine , An¬
zahl Bestimmungen des Enteignungsgesetzes hindernd oder we-
nistens die rasche Erledigung der Enteignung hinauszögernd
im' Wege zu stehen .

Das Enteignungsgesetz hält das Verfahre »
über die zwangsweise Abtretung von Grundstücken oder Rech¬
ten an solchen streng getrennt vom Entschädigungsver .
fahren . Der Antrag auf zwangsweise Abtretung ist mit den
nach ß 17 des Gesetzes nötigen Erfordernissen beim Bezirks¬
amt , in dessen Dienstbereich das Grundstück liegt, einzureichen.
Dieses legt das Gesuch dem Ministerium des Innern vor,
welches das Gesuch prüft und über die Zulässigkeit entscheidet ..
Im Falle der Zulassung gibt das Ministerium des Innern
die Akten an das Bezirksamt zurück , worauf dieses eine Tag¬
fahrt für die Versammlung der Kommission anordnej
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fcxldie über die Notwendigkeit der beantragten Enteignung
und über deren Umfang sich gutachtlich zu äußern hat . Wenig¬
sten » 8 Tage vor dieser ' Tagfahrt hat nach § 20 des Enteig -
nungsgesetzes der Bürgermeister die die Tagfahrt anordnende
Verfügimg öffentlich in ortsüblicher Weise bekannt zu
machen und die Beteiligten von dieser Tagfahrt zu benachrich¬
tigen . Wird zum« Zwecke der Erstellung von Eisenbahnan¬
lagen ein Enteignungsantrag gestellt , so ist er beim Ministe-
rium - des Innern einzureichen, das zunächst den Vorsitzenden
der Kommission sowie die technischen Sachverständigen zur
Prüfung der Notwendigkeit der Zwangsabtretung bestellt und
dann erst die Akten an das Bezirksamt weitergibt zur Mord -
nung einer Tagfahrt für die Kommission und Bekanntgabe
durch das Bürgermeisteramt mit achttägiger Frist . Auf Grund
des Gutachtens dieser Kommission, dos durch Vermittlung des
Ministeriums des Innern und nach dessen nochmaliger Nach¬
prüfung dem Staatsministerium vorzulegen ist, entscheidet die¬
ses letztere endgültig nach 8 83 des Enteignungsgesetzes über
die Verpflichtung zur Abtretung des Grundstückes oder son¬
stiger Rechte an dem Grundstücke oder zur Duldung von Be¬
schränkungen an dem Grundstück. Die Entscheidung des
Staatsministeriums ist den Beteiligten zu eröffnen mit dem
Anfügen, daß binnen 3 Monaten oder einer vom Staats¬
ministerium besonders bestimmten Frist das Entschädigungs¬
verfahren cingeleitet wird , sofern sie sich nicht vorher gütlich
einigen . Kommt innerhalb dieser Frist eine Einigung nicht
zustande, so wird das Entschädigungsbcrfahren nach 88 36 ff.
des Enteignungsgesetzes durch den zuständigen Landcskommis-
sär eingeleitet und die Beteiligten davon benachrichtig: mit der
Aufforderung , innerhalb einer bestimmten Frist ihre Anträge
an den Landeskommissär einzureichen. Nach Ablauf dieser
Frist ordnet der Landeskommissär Tagfahrt zur Verhandlung
über die Entschädigung an Ort und Stelle an , und lädt hierzu
die amtlichen Beisitzer sowie die Beteiligten . In dieser Tag .
fahrt wird vom Landeskommissär unter Mitwirkung der Bei¬
sitzer über die Entschädigung verhandelt und in der Regel
auch sofort ein Bescheid hierüber erlassen. Gegen diesen Be-
scheid ist binnen zweier Monate der ordentliche Rechtsweg, die
Klage zugelassen.

Erst wenn das Verfahren über die Feststellung der Entschä¬
digung rechtskräftig geworden und die Entschädigungs¬
summe rechtsgültig bezahlt ist, ergeht in der Regel der Ent¬
eignungsbeschluß des Landeskommissärs, wodurch das Eigen¬
tum an dem Grundstück oder ein sonstiges Recht von dem zu
Enteignenden an den Antragsteller , den sogenannten Unter¬
nehmer übergeht . In dringlichen Fällen jedoch kann der Lan¬
deskommissär gleichzeitig mit dem Bescheid über die Feststel¬
lung der Entschädigung oder später anordnen , daß der Antrag¬
steller schon vor Erlassung des eigentlichen Enteignungsbe -
schluffes den Besitz des zu enteignenden Grundstückes erhält
oder die Ausübung des zu enteignenden Rechtes an diesem
Grundstücke ; es muß der Antragsteller aber vorher die festge¬
setzte Entschädigungssumme bezahlt haben. Der die Dringlich¬
keit der Sache anordnende Beschluß des Landeskommissärs
ist den Beteiligten zuzustellen, welche innerhalb dreier Tage
hiergegen Beschwerde an das Ministerium des Innern erheben
und nach Rechtskraft dieser Entscheidung binnen einer Woche
den Antrag auf Sicherung des, Beweises wegen Feststellung
des Zustandes des zu enteignenden Grundstückes beim zustän.
Ligen Gericht stellen können.

Dieses Enteignungsverfahren ist zweifellos bei der heu¬
tigen allgemeinen Arbeitslosigkeit und der Notwendigkeit, so
rasch als möglich Arbeitsgelegenheit zur Beseitigung dieser
Notstände zu schaffen , viel zu umständlich und zeitraubend .
Es können dabei Monate vorübergehen, bis endlich auf Grund
einer solchen Enteignung mit den dringenden Notstaudsarbei¬
ten begonnen werden kann , und dabei wird die allgemeine Not¬

lage der Arbeitslosen immer größer und die öffentliche Sicher¬
heit in immer bedenklicherem Maße gefährdet.

Diesem Zustand sucht der vorgelegte Gesetzentwurf
abzuhelfen.

Er schlägt im 8 1 zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit
für Arbeiten , die von öffentlichrechtlichen Verbänden ausge -

führt werden sollen , ein vereinfachtes Verfahren vor .
Es sind darnach von diesem vereinfachten Enteignungsverfah -

ren nicht getroffen alle jene Fälle , bei denen es sich nicht um

sogenannte Notstandsarbeiten handelt , also zunächst
die Normalfälle der Enteignung . Ausgeschloffen vom vorlie¬

genden Gesetz sind aber auch die Enteignungen , die nicht von
öffentlichrechtlichen Verbänden vorgenommen weroen sollen .
Es ist dabei vor allem an die sogenannten gemeinnützigen
Baugenossenschaften zu denken, die nur Gesellschaften oder

Genossenschaften des bürgerlichen Rechtes sind , für die übri¬
gens durch Reichsverordnung vom 15 . Januar 1919 ebenfalls
besondere Erleichterungen getroffen worden sind . Daneben
bringt aber der Entwurf eine Anzahl sonstiger Erleichterun¬
gen und Vereinfachungen gegenüber dem ^ normalen Ent -
eigungsgesetz .

Die Vorlage der Akten und des Gutachtens der
Kommission über die Notwendigkeit der Enteignung erfolgt
im vereinfachten Verfahren nicht mehr an das Ministerium
des Innern , dem auch das Recht der Nachprüfung und
eventuellen Ablehnung des Antrags nicht mehr zustehen
soll . ; Alles das wird vielmehr dem Landes t o n . -
miss ä r übertragen . Die Entscheidung des Staatsministe¬
riums über die Verpflichtung zur Abtretung soll bei Notstands¬
arbeiten wegfallen und durch eine Entscheidung des Landes -
kommissärs ersetzt werden. Ebenso ist bei Enteignung zu
Eisenbahnanlagen das vereinfachte Verfahren durch Anbrin¬
gung des Antrags beim Bezirksamt statt beim Ministerium
des Innern zugelassen.

Weiter soll durch Aufhebung der Verpflichtung zur öffent¬
lichen Bekanntmachung und durch Abkürzung der Frist für
die Bekanntmachung der Tagfahrt zur Prüfung der Notwen¬
digkeit der Enteignung und des 8 62 Abs . 4 für die Stellung
des Antrages auf Sicherung des Beweises eine Beschleu¬
nigung des Verfahrens herbeigeführt werden.

Eine ganz wesentliche Vereinfachung und Verkürzung des
Verfahrens sieht der Entwurf in 8 4 vor, indem er dem L a n-

deskommissär die Möglichkeit überläßt , gleichzeitig mit
dem Bescheid über die Verpflichtung zur Abtretung auch die
Entscheidung über die zu leistende Entschä¬
digung zu verbinden . Ebenso kann der Landeskommissär
mit dem Entschädigungsbescheid die vorläufige Be¬
sitzeinweisung nach 8 52 des Enteignungsgefetzes tref¬
fen, ohne daß die Entschädigung geleistet ist und ohne daß der
Beschwerde hiergegen notwendig aufschiebende Wirkung zu-
kommt . Ebenso soll der Landeskommissär sogar vor Erlassung
des Bescheides über die Verpflichtung zur Abtretung und zur
Zahlung der Entschädigung den Antragsteller in den vor .
läufigen Besitz des zu enteignenden Grundstückes
einweisen dürfen , wobei allerdings von diesem Tage an
die Entschädigungssumme zu verzinsen ist.

8 9 des Entwurfes trifft die erforderliche Übergangs¬
bestimmung und überläßt es dem Staatsministerium den
Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieses Gesetzes zu be¬
stimmen.

Ihre Kommission hat sich in verschiedenen eingehenden
Aussprachen mit der Vorlage befaßt . Man war übereinstim¬
mend der Auffassung, daß die derzeitige, durch den unglück¬
lichen Kriegsausgang verursachte weitverbreitete Arbeitslosig¬
keit die Beschaffung von Arbeitsgelegenheit und von Rot¬
standsarbeiten dringend notwendig mache . Der dem Ges-'u-

entwurf zu Grunde liegende soziale Gedanke, daß dev Staat ,
die Gemeinde und andere öffentlichrechtliche Verbände hilfe¬
bringend eingreifen sollen , wurde eininütig begrüßt und gut -

geheitzen . Denn mit der Beschaffung von Arbeitsmöglichkcit
schafft der badische rstaat gerade in der Jetztzeit die beste Un¬
terlage , daß wieder Ruhe und Ordnung im Lande einkehren.

'

Die Abkürzung der Fristen , wie sie im Entwurfs vorgesehen
sind , sowie der Gedanke der Verbindung der vorläufigen Be¬
sitzeinweisung mit der Entschließung über die Entschädigung
kann einer beschleunigten Erledigung des Enteignungsverfah¬
rens nur förderlich sein.

Dagegen ist die im Gesetzentwurf dem Landeskom¬
missär übertragene Entscheidung über die
Verpflichtung zur Abtretung den Kommissions¬
mitgliedern der Zentrumspartei als sehr bedenklich erschienen .
ES wurde von dieser Seite darauf hingewicscn, daß diese Be¬
stimmung des Gesetzentwurfes in Widerspruch stehe mit der
badischen Verfassung vom 21 . März ds. Js . Dort sei in 8 14
das Eigentum ausdrücklich unter den Schutz der Verfassung
gestellt , und es seien für den Fall der Enteignung zwei Mög¬
lichkeiten . offen gelassen . Es wurde folgendes ausgeführt :

8 14 Ws . 2 der Verfassung bestimmt folgendes : „Niemand
kann gezwungen werden, sein Eigentum zu öffentlichen Zwek .
ken abzugeben, als nach Entscheidung des Staatsministeriums
und gegen Entschädigung. Über die Höhe der Entschädigung
entscheiden die ordentlichen Gerichte. Das Nähere bestimmt das
Enteignungsgesetz.

" Mit dieser Vorschrift ist der Regelfall der
Enteignung in der Verfassung verankert und grundsätzlich nur
dann zugelaffen, wenn eine Entscheidung des badischen
Staatsministeriums vorausgegangen ist. Von diesem Grunds
satz ist nur eine einzige Ausnahme zugelassen in § 14 Abs. 3
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der Verfassung, der folgendes bestimmt : „Ob und unter wel¬
chen Voraussetzungen Privateigentum zum Zwecke der Be¬
wirtschaftung für die Mgemeinheit dem Eigentümer ganz oder
teilweise entzogen werden kann, wirb durch Gesetz bestimmt,"

Damit wird von dem regelmäßigen Enteignungsverfahren nur
der Fall ausgenommen , daß für Sozialisierungszwecke zugunsten
der Allgemeinheit enteignet tverden soll . Dieser Grundgedanke
ergibt sich aus dem Inhalt und Wortlaut des Absatzes 3 ; er
ist aber auch in dem Komnkissionsbericht hierüber ausdrücklich
ausgesprochen. In § 14 Abs . 4 der Verfassung ist für die Ent¬
eignungsgesetze die verfassungsmäßige ' Mehrheit von 2A der
Milglieder des Landtags bei Anwesenheit von mindestens %
derselben vorgeschrieben . Außerdem muß nach 8 23 der Ver¬
fassung notwendig über alle Gesetze , durch welche die Verfas¬
sung abgeändert wird, die Volksabstimmung herbeigeführt
werden.

In der Kommission wurde aufgrund - dieser Vorschriften der
neuen badischen Verfaffung von einer Seite daraus hingewie¬
sen , daß cs unzulässig fei , im Enteignungsgesetz, das jetzt vor¬
liege , dem widersprechende Vorschriften zu erlassen. Denn
dieser Gesetzentwurf könne keinesfalls mit dem Gedanken, wie
er im Staatsgrundgesetz verankert ist, im Widerspruch stehen ,
ohne der NechtsgruiÄlage zu entbehren und Gefahr zu laufen ,
vom den ordentlichen Gerichten als rechtsungültig erklärt zu
werden. Selbst wenn man den Standpunkt vertrete , daß die
badische Staatsverfassung erst mit der auf 13. April d . Js .
angefrtzten Volksabstimmung im Falle der Annahme rechts¬
wirksam tverde , daß also der vorliegende Gesetzentwurf ohne
Rücksicht auf den Inhalt der badischen Verfassung durchberaten
und Gesetz werden könne , so sei damit nicht gedient ; denn in
8 65 der badischen Verfassung ist bestimmt : „Der ' zur Zeit des
Inkrafttretens der Verfassung bestehende, auf Gesetz oder
Verordnung beruhende Zustand dauert , soweit er nicht mit
dieser Verfassung in Widerspruch steht, fort , bis auf gesetzlichem
Wege eine Neuregelung getroffen sein wird .

" Damit werde
im Falle der Annahme der badischen Verfassung am 13 . April
ds. Js . der vorliegende Gesetzentwurf seine Rechtsgültigkeit
verlieren ; sein wesentlicher Inhalt , die Entscheidung des Lan¬
deskommissärs über die Abtretungsxflicht , widerspreche dem
$ 14 der badischen Verfassung. Der wesentliche Inhalt dieses
Gesetzentwurfs wäre also , wenn er Gesetz wird , rechtsun¬
gültig .
• Von seiten der Regierung und der übrigen Mitglieder der
Kommission wurde der von Zentrumsseite vertretenen Auf¬
fassung zunächst widersprochen. Es wurde , vorgebracht, daß
in der Entscheidung des Landeskommissärs über die Abtre¬
tungspflicht lediglich eine Delegation des Rechts des Staats¬
ministeriums auf ihn zu erblicken sei ; das sei zulässig und sei
nur eine Abänderung des Verfahrens der Enteignung . Die
Vorschrift int Entwurf sei auch zweckmäßig , denn sie beseitige
das mehr oder weniger umständliche Verfahren vor dem
Staatsmiuisterium und lege es in jene Hände, denen auch das
Verfahren über die Feststellung der Entschädigung überlassen
sei. Damit werde der Kern der Gesetzesvorlage getroffen, bei
Rotstandsarbeiten das Enteignungsverfahren so schnell als
Möglich durchzuführen.

Im übrigen bemerkt Ihre Kommission zu den Einzelheiten
des Gesetzentwurfs das Folgende :

Zu Z 1 desEntwurfs : Es wird hier die Enteigrtung für
öffcntl

'
ichrechtliche Verbände zugelassen. Der Kreis der

hier genannten öffentlichrechtlichen Verbände
wird staatsrechtlich bestimmt und ist auch danach zu beurteilen .
Er umfaßt selbstverständlich den Staat , die Kreise und die
Gemeinden . Die sogenannten gemeinnützigen Baugenossen¬
schaften gehören jedoch nicht hierher , sie sind Gesellschaften des
bürgerlichen Rechtes , Genossenschaften'. Zur Förderung ihrer
Zwecke dient die Reichsverordnung vom 5 . Januar 1810 . Ihre
Kommission beantragt , die Annahme dieses § .1 , und zwar in
der Regicrungsfaffung .

Die in § 2 getroffene Abänderung , daß aitstclle des Mini¬
steriums des Innern der L a n d c s k o m m i s s ä r die Ent¬
schließung gemäß 8 19 Abs . 2 des Enteignungsgesetzes über

'die Zulässigkeit des Antrages treffen soll, ist eine Verein¬
fachung des Verfahrens , schon deshalb, weil damit der Lan -
deskomm'iffär bereits bei Beginn des Enteignungsvcrsahrens
mit der Sache betraut wird , Kenntnis von dem Begehren und
seinem Zweck erhält und dadurcb das ihm an sich später über¬
tragene Verfahren über die Entschädigung beschleunigen kann.
Ihre Kommission hat daher dieser Anordnung zugestimmt
und beantragt Annahme des § 2 in der Fassung der Regie¬
rungsvorlage ,

In § 3 de§ Entwurfs werden für NötftandSenteig »
nungen eine Anzahl Abänderungsvorschläge gemacht .
Zunächst läßt Abs . 1 die Frist des § 20 des Enteignungs¬
gesetzes für die bürgermeisteramtliche Bekanntmachung der
Tagfahrt von bisher 8 Tagen durch das Ermessen des Landes-
kommissärs bis auf 4 Tage heruntersetzen. Diese Vorschrift ist
zu begrüßen . Ihre Kommission hat ihr im Interesse der Be-
schleunigung des Verfahrens zugestiinmt. Aus dem gleichen
Grunde ist auch mit Recht dem Bezirksamt die Befugnis zuer¬
kannt, die achttägige Frist zur Bekanntmachung der Enteig¬
nungsanträge einer staatlichen Verwaltungsbehörde bis auf
4 Tage herunterzusetzen. Die Kommission hat daher dem Ab¬
satz 2 des 8 £ zugestimmt.

Äiit Recht verlangt Abs . 3 des ß 3 für das vereinfachte Ver¬
fahren bei Enteignung für öffentliche -Eisenbahn¬
anlagen , daß der Antrag beim Bezirksamt und nicht , wie
nach dem Enteignungsgesetz, beim Ministerium des Innern
eingereicht wird und daß im übrigen die Vorschriften des vor¬
liegenden Gesetzes genügen sollen. Diese Vereinfachung be¬
deutet eine ganz erhebliche Beschleunigung gerade bei notwen¬
digen Notstandsarbeiten zur Erstellung von Eisenbahnaulagen .
Ihre Kommission stimmt daher dieser Neuordnung zu.

Schließlich wird in Ws . 4 des 8 3 allgemein die Ermäch¬
tigung erteilt , von der öffentlichen Bekanntmachung der Tag¬
fahrt nach § 19 Ws . 3 des Enteignungsgesetzes abzusehen.
Ihre Kommission begrüßt diese Vereinfachung und hat ihr zu¬
gestimmt. Namens Ihrer Kommission beantrage ich daher ,
den 8 3 des Gesetzentwurfs unverändert anzunehmen .

Der Vorschlag in 8 4 des Entwurfs enthält jene Bestim¬
mung, über welche in der Kommission die eingehendste Aus¬
sprache erfolgte. Es ist die Übertragung der Entscheidung
über die Verpflichtung zur Enteignung von dem Staatsmim .
sterium aus den Landeskommissär . Ich habe mich
darüber eingangs des Berichts schon geäußert . Es wurde von
demokratischer Seite angeregt , die Entscheidung des Landes¬
kommissärs als eine Art Vorentscheidung zu betrachten und
in 8 4 die weitere Bestimmung aufzunehmen , daß dagegen Be-
schiverde an das Staatsministerium zulässig sei . Werde diese
erhoben, so sei dem Bedenken Rechnung getragen , daß diese
Bestimmung einen Widerspruch zu 8 14 der badischen Verfas¬
sung bedeute. Mangels einer Beschwerdeeinlegung sei kein
Grund einzusehen, weshalb das Staatsministerium nochmals
entscheiden solle . Dem wurde von anderer Seite entgegengehal¬
ten, daß angesichts der zwingenden Vorschrift in 88 14 und 65
der badischen Verfaffung mit dieser sogenannten Vorentschei¬
dung des LandeskommissärS nicht gedient fei und man die
Beschwerde an das Staatsministerium obligatorisch machen
müsse . Dann aber wäre die Vorentscheidung des Landeskom-
miffärs überflüssig. Aus der Bestimmung in 8 14 der Ver¬
fassung, daß das Nähere über die Enteignung , „im Enteig¬
nungsgesetz bestimmt" werde , dürfe man natürlich nicht fol¬
gern, daß im Gesetz die Entscheidung des Staatsministeriums
ausgeschaltet werde oder daß auf diese Entscheidung verzichtet
werden könne , falls eine sog . Vorentscheidung vorliege : denn
die Vorschrift des 8 14 gehöre zu den Grundrechten des badi¬
schen Volkes , auf welche wirksam nicht verzichtet werden könne ,
und die ohne Verfassungsänderung durch ein Gesetz tlicht ab -
zuändcrn seien.

Um diesem Bedenken aus dem Wege zu gehen, einigte sich
Ihre Kommission dahin , die Entscheidung des Landeskom¬
missärs über die Verpflichtung zur Abtretung
aus dem Entwurf auszuschalten und entsprechend 8 14 der
Verfassung das Staatsministerium hierüber ent¬
scheiden zu lassen . Um jedoch auch hierden Fortgang
des Verfahrens zu beschleunigen, hat man bestimmt , daß das
Gutachten der Kommission über die Verpflichtung zur Abtre¬
tung nicht zuerst an das . Ministerium des Innern , sondern
direkt an das Staatsministerium vorzulegen ist. Damit wird
die Tätigkeit des Ministeriums des Innern nach 8 21 des Ent¬
eignungsgesetzes ausgeschaltet und wiederum das Verfahren
beschleunigt . Dieser Weg is^ t da er nur das Verfahren be¬
trifft , zweckmäßig ; er widersMcht auch nicht der Verfassung.

Weiter hat Man sich geeinigt, die Entscheidung deS Staats¬
ministeriums aus technischen Gründen nur dem zuständigen
LandeskomMissär zuzustellen. Dieser soll dann unter Aus¬
schaltung der Bestimmungen der 88 36—44 des EnteigmingS -
gesetzcs den Beteiligten die Entscheidung eröffnen und ohne
besondere Tagfahrt unter Zuziehung von einem oder mehre¬
ren Sachverständigen formlos die Entschädigungssumme nach
8 44 des Enteignungsgesetzes und nach 8 8 dieses Gesetzes —

auf den ich nachher noch u j sprechen komme — feststellen. Der
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Frststellungsbescheidwäre dann dem Unternehmer , dem Eigen¬
tümer des Grundstückes, und den übrigen Beteisigrcr' zuzu-
stclle » .

^ Auf diesem Wege glaubte deshalb Ihre Kommission, in zu¬
lässiger Weise am zweckmäßigsten daS Verfahren zu beschleu¬
nigen. Sie schlägt Ihnen daher vor, den § 4 des vorliegenden
Gesetzentwurfes folgendermaßen zu fassen :

»Die Vorlage deß Gutachtens der Kommission gemäß
§ 27 des Enteignungsgesetzes erfolgt unmittelbar an das
Staatsministerium , welches mit tunlichster Beschleunigung
über die Verbindlichkeit zur Abtretung des Eigentums
oder sonstiger Rechte an Grundstücken oder zur Duldung
von Beschränkungen Entscheidung gemäß §§ 31—33
Enteignungsgesetzes erläßt .

Die Entscheidung des Staatsministcriums ist dem
LandeSkommiffär zuzustellen, welcher sie sofort den Be¬
teiligten eröffnet und unter Zuziehung eines oder meh-
rer Sachverständigen die zu gewährende Entschädigungs¬
summe im Sinne des 8 44 des Enteignungsgcsetzes und
§ 9 dieses Gesetzes durch Bescheid feststellt .

Der Bescheid ist dem Unternehmer , dem Eigentümer
des Grundstückes und den sonstigen Beteiligten zuzu¬
stellen .

"

Ich darf im Anschluß hieran auf einen Druckfebler auf¬
merksam machen , der sich in dem gedruckten Kommissions¬
antrag (Drucks . Nr . 15a ) in 8 4 eingeschlichen hat . Es muß
dort in Zeile 8 statt „sonstigen Rechts" heißen : „sonstiger
Rechte " .

Den 8 8 des Gesetzentwurfes empfiehlt Ihnen die Kommis¬
sion zur Annahnre mit dem Vorschläge , das Wort „ erst" auf
Zeile 1 zu streichen . Nach 8 80 des Enteignungsgesetzes gehen
nämlich das Eigentum oder sonstige Rechte am enteigneten
Grundstück mit Zustellung des Enteignungsbescheides auf den
Unternehmer über ; nach 8 8 des Gesetzentwurfes soll aber der
Eigentumsübergang im vereinfachten Verfahren nicht von die .
ser Formalität abhängig sein , sondern soll ohne weiteres
mit der Zahlung oder Hinterlegung der Entschädigung auf
den Unternehmer übergehen. Infolgedessen ist da» Wort . erst"
in 8 8 sinnstörend, da die Zahlung sowohl vor al» nach der
Zustellung erfolgen kann ; eS soll deshalb gestrichen werden.
Diese Regelung, die den allgemeinen Vorschriften deS bür¬
gerlichen Rechtes widerspricht, ist nach Art . 100 deS Einfüh .
rungSgesetze » zum Bürgerlichen Gesetzbuch zulässig und auch
zweckmäßig .

Der 8 6 de» Gesetzentwürfe» war , nachdem Ihre Kommission
den 8 4 deS Entwurfes abgeändert und die Entscheidung deS
Staatsministerium » über die Verpflichtung zur Abtretung
wieder «ingeführt hat , entsprechend abzuändern . Die in 8 8
zugelassene Beschwerde an da» Ministerium deS Innern fft
gegenstandslos geworden ; eS war nur analog dem 8 4-8 des
Enteignungsgesetzes über die Zulässigkeit des Rechts¬
weges gegen den Bescheid über die Entschädigung eine Be¬
stimmung zu treffen . Nach dem Kommissionsantrag soll ß 6
nunmehr folgende Fasiung erhalten :

„Gegen den Bescheid über die EntschMgung steht den
Beteiligten (8 4 Abs . 3) der Rechtsweg vor den ordentlichen
Gerichten Linnen zwei Monaten von der Zustellung an zu
(8 45 des Enteignungsgesetzes ) .

"

Namens Ihrer Kommission empfehle ich Ihnen die An¬
nahme dieses abgeänderten § 6 der Regierungsvorlage .

Nun komme ich zu 8 7 des Gesetzentwurfs . Da möchte ich
vorausschicken , daß sich in dem Kommissionsantrag zu 8 7,
der Ihnen vorliegt , in Ziff . 7 ein Druckfehler eingeschlichen
hat. Es soll nämlich im zweiten Satz der Ziff . 7, wo es jetzt
heißt, „ im Falle der Ablehnung dieser Besitzeinweisung" rich¬
tig heißen : » im Falle der Aufhebung dieser Besitzeinweisung" .
Ich bitte, das richtigzustellen.

In 8 7 deS Gesetzentwurfes sind weitgehende Befug¬
nisse des Landeskommissärs für sog . drin¬
gende Fälle gemäß 8 82 des. Enteignungsgesetzes zugelas.
sen . Es sind zwer Fälle vorgeseMi , wobei das Urteil darüber ,
ob ein Fall der Dringlichkeit vorliegt, dem billigen Ermessen
de» LandeSkommiffärSüberlassen ist . In beiden Fällen handelt
es sich um die Zulassung der vorläufigen Einweisung des
Unternehmen » in den Besitz des zu enteignenden Grundstückes
oder Rechte» analog der vorläufigen Vollstreckbarkeit eines
ZivilurteilS . Es ist eine Ausnahmebestimmung zu 8 8 des Ent¬
wurfs und eine Erweiterung zu Gunsten des Unternehmers
oder Antragstellers .

Zunächst soll der LandeSkommiffär nach 8 7 Ws - 1
tze» Entwurfes die vorläufige Besitzeinweisung de»

Unternehmers verfügen können gleichzeitig mit dem Bescheid
über die Festsetzung der Entschädigung und unabhängig von
deren Leistung.

Er soll aber
^ nach 8 7 Ws . 3 diese Verfügung auch

schon treffen können zu Beginn des Verfahrens , bevor
die Entscheidung des Staatsministeriums über die Verpflich¬
tung zur Abtretung erfolgt ist , sofern nur vorher auf irgend
eine Weise der Zustand des Grundstückes hinreichend feftge-
stellt und der Plan für das Unternehmen offengelegt ist.

Im ersten Falle ist nach dem Entwurf gegen diese Anord¬
nung des LandeskommkssärSBeschwerde nach 8 82 Ms . 3 des
Enteignungsgcsetzes an das Ministerium des Innern zulässig.
Für den letzten Fall fehlt es im Entwurf an einem solchen
Rechtsbehelf.

mIhre Kommission anerkennt diesen Vorschlag der vor¬
läufigen Besitzeinweisung in beiden Fällen als begründet . Er
dient zur Beschleunigung deS Verfahrens und fördert zweifel¬
los am schnellsten den gewollten Zweck dieses Gesetzes , näm¬
lich die Beschaffung von Arbeitsgelegenheit durch Beginn der
Arbeiten lange vor Abschluß des Enteignungsverfahreris .
Ihre Kommission begrüßt es daher auch , daß der Landcskom-
missär der Beschwerde gegen seine Anordnung nach 8 7 Ms . 1
des Entwurfes die auffchiebende Wirkung versagen und daß
in 8 7 Abs . 2 die Frist zur Stellung des Antrags auf Siche¬
rung des Beweises im Interesse des raschen Fortgangs des
Verfahrens von einer Woche auf drei Tage heruntersetzen kann.

Dagegen hat ihre Kommission Bedenken getragen , den
Absatz 3 des 8 7 in der Regierungsfassung anzunehmen .
Denn gerade hier, wo bk vorläufige Besitzeinweisung schon
verfügt werden kann, ehe über die Notwendigkeit der Enteig¬
nung das Staatsministerium entschieden hat ; gerade hier mutz
für diesen Fall dem Eigentüuer oder sonstigen Berechtigten
des zu enteignenden Grundstückes die Möglichkeit gegeben wer¬
den , sich gegen eine solche einschneidende, bloß vorläufige An.
ordnung wirksam verteidigen zu können. Denn es besteht die
Möglichkeit , daß in diesem Falle das Staatsministerium
den Enteignungsantrag etwa auf Grund neuer Tatsachen oder
unter anderer Beurteilung der bereits vorgetragenen Tat¬
sachen ablehnt . Dann stünde der Eigentümer oder sonst Be¬
rechtigte des Grundstückes rechtlos da ; er könnte vom Unter¬
nehmer , weder auf Grund eines Vertrags oder außervertrag -
liche , einen Ersatz verlangen , nachdem der Enteignungs¬
antrag abgelehnt ist . Ihre Kommission schlägt Ihnen des¬
halb vor, auch im Fall des 8 7 Ws . 3 deS Entwurfes die Be.
schwerde und die Sicherung des Beweises zuzulaflen und im
Fall der Aufhebung der Besitzeinweisung die Vorschrift des
8 68 des EnteignungSgesetzes über die Entschädigungspflicht
des Unternehmers im Falle des Rücktritts vom Enteignungs¬
antrag entsprechend zuzulaffen . Die aufschiebende Wirkung
für die Einlegung der Beschwerde dagegen soll in diesem frü¬
hen Stadium des Verfahrens zugelassen werden.

Ihre Kommission empfiehlt Ihnen daher den 8 7 des Ent¬
wurfs zur Annahme und beantragt nur , dem 8 7 Abs . 3 fol¬
genden Zusatz beizufügen :

„§ 53 Ms . 3 und 4 des Enteignungsgesetzes und 8 7
Ms . 2 dieses Gesetzes finden entsprechende Anwendung . Im
Falle der Aufhebung dieser Besitzeinweisung findet die Vor¬
schrift des 8 88 des Enteignungsgesetzes entsprechende An-
Wendung.

"

Zu 8 8 des Regierungsentwurfs , der über die eventuelle
Verzinsungspflicht der Entschädigungssumme spricht , hat Ihre
Kommission keine Bemerkungen zu machen gehabt. Sie
empfiehlt Ihnen diesen 8 8 zur unveränderten Annahme .

Ich komme nun zu 8 6 des Gesetzentwurfs, den Ihre Kom¬
mission neu eingefügt hat . Man ging dabei von folgenden
Erwägungen aus . Mit Rücksicht darauf , daß in 8 8 Ms . 4
des Entwurfs von der öffentlichen Bekanntmachung des Ent¬
eignungsantrags abgesehen werden kann, wird in solchen Fäl¬
len der sogenannte Stichtag für die Wertbemes¬
sung des zu enteignenden Grundstückes regelmäßig weg-
fallen . In 8 8 des EnteignungsgefepeS ist aber als Stichtag
der Tag dieser Bekanntmachung festgesetzt . Damit entfällt bei
vorliegendem Gesetzentwurf die sichere Handhabe für die Ent¬
scheidung über die Entschädigungssumme. Schon diese Tat -
fache machte eine besondere Bestimmung hierüber zur Pflicht.
Ihre Kommission hat deshalb einen 8 L in diesen Gesetzent¬
wurf hineingearbeitet , der heute Ihrer Beschlußfassung unter ,
liegt und den Ihre Kommission in der vorliegenden Fassung
einstimmig angenommen hat.

Bei der Frage derBemessungder Entschädigung
ist Ihre Kommission zunächst von der Tatsache ausgegangen .
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baß in den letzten Jahren eine außerordentliche Geldentwertung
eingetreten und damit eine außerordentliche Preiserhöhung
erfolgt ist . Der Wert der Liegenschaften ist daher bedeutend
gestiegen , nicht bloß soweit es sich um reine Spekulationsge¬
schäfte handelt , sondern auch im ganz reellen Liegenschaftsber¬
kehr. Man hat von einer bestimmten Wertfestsetzung abge.
sehen , weil der Wert der Liegenschaften in den verschiedenen
Landesteilen , ja sogar in den einzelnen Gemeinden selbst je
nach der Lage der Grundstücke und ihrer Ertragsfähigkeit ein
verschiedener sein kann. Man hat deswegen in Abs . 1 des
§ 9 sich auf den Grundsatz geeinigt, daß analog dem Enteig -
.Äingsgesetz eine angemessene Entschädigung zu zahlen sei .
Auf der anderen Seite glaubte Ihre Kommission jedoch, den
Auswüchsen begegnen zu sollen , die der Krieg mit sich ge¬
bracht hat . „ Aus dem Krieg soll niemand Nutzen ziehen dür .
fen " , das war der leitende Grundgedanke .

'
Spekulationspreise ,

die für Grundstücke bezahlt wurden , und außergewöhnlich hohe
Preise , die von reichen Leuten , namentlich von sogenanntey
Kriegsgewinnlern für Grundstücke als sichere Kapitalanlagen
oder zu anderen Zwecken bezahlt wurden , sollen bei der Beur¬
teilung der „ Angemcssenheit̂ der Entschädigung keine Berücksich¬
tigung finden dürfen . Der gleiche Gedanke findet sich in 815 des
Siedelungsgesetzes vom 29 . Januar 1919 und in ß 3 der Reichs -
Verordnung vom 15. Januar 1919 zur Behebung der Woh¬
nungsnot . Dagegen mutz der allgemeinen Preiserhöhung Rech¬
nung getragen werden, weil sonst gerade den bäuerlichen Krei.
sen die Möglichkeit genommen wäre , für die Entschädigungs.
summe einen auch nur annähernd gleichen Ersatz zu beschaf¬
fen ; ein solcher Schaden darf aber dem einzelnen nicht zuge¬
mutet werden.

Eine besondere Bestimmung glaubte Ihre Kommission für
solche Grundstücke aufnehmen zu sollen, die erst während des
Krieges, also nach dem 1 . August 1914 , in andere Hände über¬
gegangen sind . Auch für solche Grundstücke sollte nach dem
Grundsatz, daß niemand aus dem Krieg und seinen Folgen
Nutzen ziehen darf , in der Regel nur der Wert im Zeitpunkt
des Erwerbs maßgebend sei . Als Norm für diesen Wert soll
der Erwerbspreis gelten^ namentlich in bäuerlichen Kreisen,
wo von Spekulation regelmäßig keine Rede sein wird . Dazu
werden die sogenannten Erstehungskosten nock zu rechnen sein.
Ist dagegen, ersichtlich, daß der Erwerb Spekulationszwecken
diente, sei es direkt oder indirekt durch sichere Anlegung von
Geldern reicher Leute, so liegt gar kein Grund vor, diese
Machinationen zu unterstützen. Solchen Falles ist der reelle
geringere Wert des Grundstücks zurzeit des Erwerbs zu er¬
mitteln und danach die Entschädigung festzusetzen . Der so.
ziale Gedanke dieses Gesetzes , der Not der Allgemeinheit und

-besonders der Arbeits - und Erwerbslosigkeit der breiten Masse
abzuhelfen , muß hier unter allen Umständen in den Vorder¬
grund gestellt werden. Auch der § 14 Abs . 1 der Verfassung
läßt die Beschränkung des Eigentums durch den sozialen Ge¬
danken „gemeinwirtschaftlicher Interessen "

, die das vorliegende
Gesetz besonders bezwecken soll, eintreten .

Aus diesen Gesichtspunkten heraus empfiehlt Ihnen die
Kommission , den neuen 8 9 dem Regierungsentmurf einzu¬
fügen und zwar in der Fassung, wie er Ihnen gedruckt vor¬
liegt.

Der bisherige 8 9 des Entwurfs muß durch die Einfügung
der neuen Bestimmung 8 19 werden. Er enthält die Über¬
gangsvorschrift in Abs . 1 . Sie war insoweit zu streichen , als
sie Vorschriften hinsichtlich der Entscheidung über die Ver-
pflichtung zur Abtretung des Grundstückes durch den Landes,
kommissär enthält , da diese Vorschrift des Entwurfs von Ihrer
Kommission wieder gestrichen worden ist . Der Abs . 1 ist des¬
halb lediglich von Ihrer Kommission in der Fassung empfoh¬
len worden, wie er Ihnen in Ziffer IO des gedruckten Antrags
vorliegt.

In Abs. 2 wird der Zeit Punk des Außerkraft¬
tretens des Gesetzes , das als Notgesetz anzusehen ist
und nur für die Dauer der Arbeits - und Erwerbslosigkeit gel¬
ten soll, der Entscheidung des Staatsministeriums überlassen.
Ihre Kommission hat geglaubt, von dieser allgemeinen Vor¬
schrift absehen zu sollen . Sie ist dabei von dem Gedanken
ausgegangen , daß die heute bestehende Arbeits . und Erwerbs¬
losigkeit sich nach einigermaßen normalem Verlauf der Dinge
in etwa einem Jahre oder spätestens in anderthalb Jahren
geändert haben sollen oder müssen, und man hat daher in
Ihrer Kommission einstimmig beschlossen, die Außerkraft -
tretung des Gesetzes auf den 31. Dezember 1929 als Abs . 2
in ken Entwurf einzufügen . Man ist dabei von der weiteren
Erwägung ausgegangen , daß eine Verlängerung der Gültig¬
keit des Gesetzes leicht herbeigeführt werden kann, da ja die

badische Ständeversammlung künftighin jährlich tagen wird,
und . daß, wenn das Gesetz am 31 . Dezember 1920 außer Kraft
treten soll, wenn aber andererseits die Arbeits - und Erwerbs¬
losigkeit um jene Zeit noch in demselben Umfange vorhanden
sein sollte , es leicht möglich ist , durch eine ganz kurze neue
Regelung, durch einen neuen Gesetzentwurf, die Weiterdauer
dieses Gesetzes auf di« um jene Zeit einigermaßen zu über ,
schauende weitere Zeit in Angriff zu nehmen .

Das waren die allgemeinen und die eingehenderen Gesichts-
punkte, die Ihre Kommission bei Beratung des Gesetzentwurfes
in Betracht gezogen hat . Namens Ihrer Kommission möchte
ich bitten , dem Gesetzentwürfe in der Fassung zuzustimmeN,
wie er Ihnen in dem gedruckten Berichte vorliegt .

In der allgemeinen Beratung erhalten da» Wort :

Abg . Schneider - Heidelberg (Zentr .) :

Die außerordentlichen Zeitverhältniste machen auch außer¬
ordentliche Maßnahmen notwendig, und mit einer solchen
Maßnahme haben wir eS heute zu tun . Um zum Ziel zu ge-
langen, ist das normale , etwas umständliche Enteignungsver -
fahren unbrauchbar . Die Anwendbarkeit des vereinfachten
Enteignungsverfahrens ist an zwei Voraussetzungen geknüpft:
zunächst muß ein öffentlichrechtlicher Verband die Arbeiten
ausführen lasten, und sodann müssen sie ausgeführt werden,
um Arbeitsgelegenheit zu beschaffen . Einige Abweichungen
von dem Enteignungsgesetz, die der Entwurf vorschlägt, sind
ja von minderer Bedeutung , so die Abänderung des § IS, daß
der Enteignungsantrag statt an das Ministerium an den Last- .
deskommissär einzureichen ist. Hier handelt es sich ja ledig,
lich darum , die höhere Behörde von dem Anträge in Kenntnis
zu setzen, und sie in die Möglichkeit zu versetzen, das Bezirks¬
amt mit Weisungen zu versehen, und dergl . mehr . Wenn dann
der Landeskommissär den Enteignungsantrag und das. Ent .
eignungsverfahren nicht beanstandet , so ordnet das Bezirks-
amt die Tagfahrt an für die Versammlung der Abtretungs¬
kommission , und diese ist durch den zuständigen Bürgermeister
auf die im Gesetz bestimmte Weise öffentlich bekannt zu
machen . Die Frist , die zwischen der Bekanntmachung und der
Tagfahrt liegen muß, soll nach dem Entwurf , von 8 Tagen auf .
4

„Tage gekürzt werden können, und das geschieht selbstver.
stündlich zu dem Zweck, daS Verfahren zu beschleunigen und
die .TsLfahrt.„eptsvrecheM .näber .^ os.etzen.,zn..lLrlne>n ..^ÄPich ^ '^
verhält es, sich mit der Befugnis , die dem Bezirksamt und dem
Ministerium übertragen wird, falls der Antrag von einer
Staatsbehörde gestellt wird, oder wenn es sich um Anlage einer
Eisenbahn handelt . Alle diese Maßnahmen dienen zur Be¬
schleunigung des Verfahrens , und sie werden von un » ge.
billigt .

Nach dem Entwurf soll auch die öffentliche Bekannt ,
m a ch u n g der Tagfahrt , die nach dem Enteignungsgefetz vor«
geschrieben ist, unterbleiben können. Mit dieser öffentlichen
Bekanntmachung der Abtretungstagfahrt hat es aber eine ganz
besondere Bewandtnis , nämlich mit Rücksicht darauf , daß die
Entschädigung möglichst nach dem Werte der Grundstücke be¬
messen werden soll, welchen diese besaßen, ehe das Unterneh¬
men auf die Preise einwirkte , und um den Einfluß der Spe¬
kulation auf die Preisbildung möglichst auSzuschlietzcn , hat da »
Gesetz den Zeitpunkt , der für die Wertbemessung maßgebend
sein soll, auf den Tag dieser Bekanntmachung , also der Be¬
kanntmachung der Abtretungstagfahrt , verlegt. Durch der» im
Entwurf neu aufgenommenen 8 9 sind für die Bemessung der
Entschädigung immerhin einige Richtlinien gegeben, und diese
Richtlinien lassen den sogenannten Stichtag - ^-, also den
Tag der öffentlichen Bekanntmachung der Abtretungstagfahrt
immerhin entbehrlich erscheinen. Wir sind deshalb auar da.
mit einverstanden, daß im Interesse der Beschleunigung des
Verfahrens die öffentliche Bekanntmachung der Abtretungs .
tagfahrt unterbleiben kann.

Von größerer Bedeutung sind die weiteren Vorschriften des
Entwurfs , zunächst die des 8 4, daß die Verpflichtung zur M .
tretung statt durch das Staatsministerium durch Leg Lan¬
deskommissär ausgesprochen werden kann, und . in dieser r \
Hinsicht schließe ich mich den Ausführüstg

'
en '

des tzerrii ' Be- '^
.f

richterstatters an , daß wir wünschen , daß auch lerne rhin die
’

Entscheidung über diese Verpflichtung durch das Staatsmini »
sterium ergehen möge , um , wie der Herr Berichterstatter de»
Näheren ausgeführt hat , nicht von den Vorschriften der Ver. K

-
fastung abzuweichen . In der Entscheidung des MiursteriumS^ .
über die Verpflichtung zur Abtretung wird auch gleichzeitig ^
die Entscheidung darüber inbegriffen sein, ob dir Vorau ».
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fetzungen für das vereinfachte Verfahren gegeben sind, ob ein
öffentlichrechtlichcr Verband als Antragsteller vorliegt und ob
es sich um die Schaffung von Rotstandsarbeiten handelt . Die
Unterinstanzen , Bezirksamt und Landeskommissär, die vorher
mit der Angelegenheit sich zu befassen haben, werden aber
keineswegs gehindert, schon ihrerseits daraufhinzuweisen ,wenn sie glauben , daß es an Voraussetzungen oder einer der¬
selben gebricht , und ihre Tätigkeit für die Durchführung des
Verfahrens gegebenenfalls abzulehnen .

Daß das Gutachten der Abtretungskommission durch das Be¬
zirksamt direkt an das Staatsministerium eingereicht wird,
nach dem Entwürfe der Kommission, verstößt zwar gegen die
seitherigen Gepflogenheiten des Geschäftsganges . Ich glaube
aber, daß man diese Abweichung von^ der seitherigen Übung
im Interesse der Beschleunigung des Verfahrens wohl in
Kauf nehmen kann.
. Auch das abgekürzte Verfahren nach § 4, insbesondere, daß
das Eigentum schon mit der Zahlung oder Hinterlegung der
Entschädigungssumme übergeht , was sonst erst nach Zustellung
des Enteignungsbeschlusses der Fall ist , findet unsere Billigung .

Zu dem ganz beschleunigten Verfahren nach § 7 Abs . 3 des
Entwurfs sind wir durchaus der Auffassung der Kommission,
daß hier dem zu Enteignenden ein Rechtsbehelf an die Hand
gegeben werden muffe. Denn ob der Zustand des Grund¬
stückes hinreichend festgestellt ist , das wird wohl im Ermessen
des Landeskommissärs liegen, und wenn schon in dem norma¬
len Verfahren , nachdem die Abschätzungskommission in Tätig¬
keit war , nachdem eine administrative Abschätzung . stattgefun¬
den hat , Rechtsmittel gegeben sind , und Antrag auf Sicherung
des Beweises gestellt werden kann, so ist nach unserer Auf.
faffung viel mehr Veranlassung vorhanden, in dem vereinfach¬
ten Verfahren , besonders wenn alle diese Maßnahmen , 1 <
schätzung usw ., noch nicht erfolgt sind , den zu Enteignenden
zu schützen. ■ .Auch in ' dem Punkt stimmen wir mit der Kommission
überein , daß für den Fall , daß die Pflicht zur Abtretung spä¬
terhin vom Staatsministerium verneint werden sollte und der
Eigentümer durch die vorläufige Einweisung geschädigt ist . er
sich an irgend jemand wegen des Ersatzes des Schadens muß
halten können. Die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes rei¬
chen hier nicht aus . Es haftet ihm niemand aus Delikt und
aus Vertrag und deshalb sind wir damit einverstanden , daß in
Nachbildung des 8 58 des Enteignungsgesetzes der Unter¬
nehmer zum Schadenersatz verpflichtet wird .

Eine weitere sehr einschneidende Bestimmung ist die in § 9
in der Fassung, wie sie die Kommission gegeben hat . Der Be¬
griff „Wert " ist im Enteignungsverfahren im Laufe der Jahre
zu allen möglichen Forderungen mißbraucht worden . In einer
für alle Fälle einwandfreien Fassung kann dieser Begriff sticht
umschrieben werden. Die Verhältnisse auf dem Liegenschafts¬
markte haben sich infolge des Krieges wesentlich geändert .
Zahlreiche Grundstücke haben unter erheblicher Preissteigerung
den Besitzer gewechselt ; diese Verhältnisse müssen auch , hier
berücksichtigt werden . Es könnte sonst unter Umständen eine
neue Sorte von Kriegsgewinnlern entstehen und dir Staat
oder der Unternehmer , der Antragsteller bei dem Enteignungs¬
verfahren , könnte zu Schaden kommen. Deshalb halten wir
die Schutzbestimmung in dem von der Kommission en'gefügten
§ 9 gegen die übermäßige Preissteigerung für unerläßlich und
gerechtfertigt.

Die Wertbemessung im Einzelfalle ist nicht immer
ganz einfach. Wir glauben aber , wenn für diese außerge¬
wöhnlichen Zeiten ein besonderes Gesetz erlassen wird, darf
ein Hauptpunkt, nämlich die Entschädigungsftage nicht außer
acht gelassen werden . Nach dem 8 9 haben wir zu unterschei¬
den zwischen dem sogenannten Altbesitzer und dem Ncuerwer -
ber . Der Altbesitzer , der also schon vor 1914 besaß, der soll
selbstverständlich keinen Schaden erleiden . In der Regel wird
es sich um landwirtschaftlich benutzte Grundstücke Händen und
die Entschädigung soll da doch so bemessen werden, daß der zu
Entschädigende in die Lage kommt, Grundstücke von aleicher
Größe und Güte sich wieder zu erwerben . Beim Neuerwerber
der also erst seit August 1914 das zu enteignende Grundstück
beworben hat , ist wieder zu unterscheiden zwischen dem soli¬
den Erwerber und zwischen dem Erwerb zu Spekulations .

' zwecken. Auch der solide Erwerber soll hier gestützt werden.
Der Wert im Zeitpunkt des Erwerbs des Grundstückes soll maß-
rebend sein . Aber aus den Zeitverhältnissen soll der Erwerber
keinen Vorteil zu Lasten der Allgemeinheit ziehen. Er wird
also in der Regel mehr als seine Gestehungskosten als Ent¬
schädigung nicht zugestanden erhalten . Der Spekulationser -
werber muß sich aber im allgemeinen Interesse damit abfin-
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den , daß der Erwerbspreis nie maßgebend sein kann . Auch
hier bleibt es beim reellen Wert im Zeitpunkt des Erwerbes .
Die Feststellung, was ein Spekulationserwerb . ist, muß aus
den Verhältnissen des Falles heraus im einzelnen erfolgen.

Wir glauben , daß durch die Fassung, die die Kommission
dem Entwurf gegeben hat , das Verfahren zur Enteignung
beschleunigt werden und daß damit der Not und der Arbeits¬
losigkeit entgegengewirkt werden kann, daß aber auch andc-
rerseitS hinreichender Schutz für die zu Enteignenden geschaf¬
fen sein dürfte , und wir stimmen dem Entwurf mit den Ände¬
rungen , wie sie die Kommission beschlossen hat , zu (Beifall
im Zentrum ) .

Abg . Kahn (Soz . ) :
Meine Freunde begrüßen den Zweck, der durch den Gesetz¬

entwurf erzielt werden soll . Es ist dringend notwendig, die
Möglichkeit zu schaffen , die Arbeitsgelegenheit nach jeder Rich¬
tung hin zu fördern .

Durch die Reichsverordnung vom 16. Januar 1919, wonachder Bezirkswohnungskommissär befugt ist, Bauland kür Woh .
nungszwecke zu enteignen , erübrigt sich in di w m Gesetzent¬
wurf eine ähnliche Bestimmung.

Wir stimmen auch dem in der Kommission beschlossenen § 9
zu, wonach der Grundstücksspekulation Einhalt geboten wird.

Im übrigen geben wir dem Gesetz und dem in der Kom¬
mission beschlossenen Abänderungen unsere Zustimmung .

Abg . Schön (D . Dem . P .) :
Vestigia terrent ! Sollte uns nicht die Beratung des Ge¬

setzentwurfes, der uns beute vorliegt, eine Lehre sein ,
'in der

Richtung dessen, was vielleicht vor einer halben Stunde der
Herr Abg . Dr . Schofer ausgeführt hat ?

Zur Sache ! Meine Freunde werden dem Gesetzentwurf in
der Hauptsache zustimmen , weil er doch nur das Verfahrenändert und materielle ■ Eingriffe nicht Vorkommen , vielmehrdie Garantien , die wir für das Eigentum wünschen müssen,
bestehen läßt , nämlich die Entschließung des Staatsmini¬
steriums , die Möglichkeit der Klage gegen eine Entfthädigungs -
festfetzung , die den Eigentümer benachteiligt, und die von uns
besonders betonte und gewünschte Außerkraftsetzung des Ge¬
setzes mit dem Ablauf des 31 . Dezember . 1920 .Was im Gesetz an materieller Änderung kommt , befriedigt
nicht in dem Maße , wie die Lösung, die man in Württemberg
für die Entschädigungsfesffetzunggefunden hat . Die Bedenken,die in der Kommission gegen die schwäbische Lösung erhobenwurden , die als Grundlage für die Entschädigung den August1914 angenommen hat , ist ja für bäuerliche Grundstücke zu¬
treffend , und insoweit mußten wir zustimmen, daß eine
Schutzbestimmung getroffen werden mußte , damit ein enteig-
neter Landwirt die Möglichkeit hat , mit der Entschädigung, die
ihm von dem Unternehnier gewähri wird , auch wieoceum Land
zu kaufen, das ja , wie männiglich bekannt ist, jetzt doch nur zuüberhohen Preisen zu haben ist . Aber die Lösung, die vre
Kommission gefunden hat , befriedigt doch nicht , weil eben der
Spekulant nicht in dem Maße von seinem Gewinn ausge¬
schlossen wird , wie wir es hätten wünschen müssen, im In¬
teresse einer Abschreckung von Spekulationsgeschäften aus dem
Gebiet des Grundstücksverkehrs. Wir können auch hrer uns
nur damit trösten, daß das Gesetz bald wieder außer Krafttritt und daß nach Ablauf des Gesetzes eine Revision des Ent¬
eignungsgesetzes überhaupt die Änderungen bringt , die wir
für wünschenswert bezeichnen müssen . Dabei möchte ich nicht
versäumen , obwohl diese Revision noch nicht zur Debatte steht ,hier darauf hinzuweisen, wie schwer es draußen in der Praxis
empfunden wird, daß bei dem bisherigen Enteiqnungsverfah -
ren derjenige, der einem Unternehmen freundlich und ent¬
gegenkommend gegenüberstand und der in gütlicher Einigungsein Grundstück verkaufte , in der Regel derjenige war , der
schlechter wegkam als derjenige , der es auf die Enteignungankommen ließ . Wenn das Gesetz später revidiert wird, muzhier unbedingt Wandel geschaffen werden.

Wir begrüßen die Verkürzung , die der Entwurf für verschie¬dene Fristen bringt , und begrüßen die Änderungen in der Zu¬
ständigkeit der Behörden, welche ebenfalls zur Verkürzung bei¬
tragen . Aber wir begrüßen nicht , daß die Kommisstor . die
unmittelbare Vorlage des Gutachtens der Kommission nach
8 27 des Enteignungsgesetzes an das Staatsministerinm ver¬
langt , weil wie nicht glauben , daß dadurch eine Verkürzungcintritt , sondern es ist der Weg der Praxis der, daß diese Bor .
läge vom Staatsministcrium an das Ministerium des Innern
zur Stellungnahme gehen wird und daß das Ministerium ve»
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Innern diese Akten wieder zur Vorlage bringen wird, ehedas Staatsministerium eine Entscheidung trifft . So entsprrcyies nicht nur dem ,Herkommen, sondern auch dem gefühlten Be¬dürfnis unserer Behördenorganisation , und deswegen habenFreunde von mir und auch ein Herr der Zentrums - und sozial¬demokratischen Partei einen Antrag unterschrieben, der dahin¬geht, daß ß 4 Abs . 1 in der Fassung der Kommissionsbeschlüsseeine -Änderung erfährt , daß nämlich anstelle des Wortes „un¬mittelbar " die Worte gesetzt werden : „ durch das Ministeriumdes Innern "

. Wir wollen alle dem Zwecke zum Siege undDurchbruch verhelfen, eine Verkürzung des Enteignungsver .fahrens zu erreichen. Das werden wir tun , wenn wir diesekleine Verbesserung im Gesetz noch vornehmen . Ich darf denAntrag hiermit überreichen.

Abg . Schöpf le (D. -Mail. Vp .) :
Den uns hier borgelegten'

Entwurf des Gesetzes über dasvereinfachte Enteignungsverfahren begrüßen auch wir . da dasGesetz uns die Möglichkeit gibt, Notstandsarbeiten rasch in An¬griff zu nehmen.
Während der Kommissionsberatungen hatte ich nur Beden¬ken gegen 8 9 in seiner ursprünglichen Fassung, wonach dieWerte nach hem Preis vom Jahre 1914 bemessen werden soll¬ten, während mancherorts die Preise ganz getoaltig gestiegensind , oft zur zwei- und dreifachen Höhe des Wertes von 1914 .Nachdem dieser Paragraph auf meinen Antrag hin dann abergeändert worden ist, können wir dem Gesetz, wie es uns

jetzt vorliegt, unsere Zustimmung erteilen .

Berichterstatter Abg . Straub (Zentr . ) :
Ich möchte mich nur zu dem neugestellten Anträge äußern .Wir sind in der Kommission von der Auffassung ausgegangen ,cs entspreche dem Wesen der Gesetzes -vorlage und es enisprechedem Zweck des Gesetzes , wenn tunlichst schnell gehandeltwird , und man solle daher alle Instanzen ausschalten, oie man

ausschalten kann . Wir haben es deswegen, und zwar im Ein¬
vernehmen mit der Staatsregierung für durchaus zu¬lässig und angebracht erachtet, hier das Mini¬
sterium des Innern ausguschalten, denn wir können keinenGrund einsehen, weshalb nicht die Kommission, die daS Gut¬
achten über die Notwendigkeit der Enteignung abgegeben hat,ihre Akten direkt an das Staatsministerium statt durch Ver¬
mittlung des Ministeriums des Innern an das Staatsmini¬
sterium vorlegen kann. Ich muh sagen : Ich würde eS als eine
Fortsetzung unserer bürokratischen Auffassung anseben , wennman sagen würde : Man legt die Akten der Kommission durchdas Bezirksamt zunächst an das Ministerium des Innern unddann erst wieder an das Staatsministerium vor. Ich meine,mit dieser bürokratischen Auffassung kann man in dieser Formganz glatt brechen . Das Staatsministerium ist auch die
Staatsbehörde und die Behörde, die über dasselbe Wissen undüber dieselbe Enlscheidungssähigkcit verfügt wie da - Mini¬
sterium des Innern . Wir haben es nicht mehr notwendig,daß die Akten zunächst an das Ministerium des '

Innern gehenund dort zunächst einmal einer Vorprüfung unterzogen wer¬
den , wie es bisher der Fall war . Man kann das mit genauderselben Gründlichkeit erledigen, wenn man die Akten direktan das Staatsminifterium vorlegt und wenn mau sich im
Staatsministerium dann direkt darüber schlüssig Macht, ob der
Antrag gerechifertigt oder nicht gerechtfertigt ist.Das möchte ich als meine persönliche Auffassung zu diesem
Anträge sagen. Ich persönlich werde für diesen Antrag , der
heute eingereicht worden ist, nicht stiinmen.

Abg . vr . Glöckner (D . Dem . P .) :
Zur Begründung des Antrages , dem mein ParteifreundSchön vorhin bereits erwähnt hat, darf ich noch einiges bei¬

fügen . Der Herr Berichterstatter hat eben schon gegen diesenAntrag polemisiert und gegen ihn geltend gemacht, cs handle
sich um einen Ausfluß bürokratischer Auffassung. Nun bin
ich ja nach meiner Vergangenheit in manchen Augen vielleicht
so etwas wie ein Bürokrat ; aber icfj glaube, mich von büro¬
kratischer Auffassung ziemlich freigemacht zu haben, und ins¬
besondere der Grund , der mich zu dem Anträge geführt hat,hat mit bürokratischer Auffassung garnichts zu tun , aber mitder praktischen Erledigung und mit der Beschleunigung des
Verfahrens (Sehr richtig ! bei den Demokraten ) . Aus meiner
eigenen Kenntnis der Verhältnisse bei den Mnistericn ist mirdas vielleicht doch etwas näher bekannt, als manchen an .deren Mitgliedern der Kommission. Da mutz ich nun sagen,daß das Staatsministerium , wie früher so auch künftig, nicht

die geeignete Behörde sein wird , um einen solchen Antrag nach§ 27 Enteign . -Ges., der von der Kommission direkt äirthingebracht würde, zu prüfen und darüber eine Entscheidung mitder Gründlichkeit und der Zuverlässigkeit zu treffen , die von
Entscheidungen dieser höchsten Behörde des Staates eben ver.langt werden muß . Um diese höchste Behörde vor einer Ent -
scheidung zu bewahren , die unter Umständen einmal fehl g?ht,weil ihr nicht die nötigen Kräfte zur Nachprüfung zur Ver¬fügung stehen, deswegen habe ich den Antrag gestellt. Sie
müssen sich doch darüber klar sein : Im Staatsministerium wer-den die Sachen kollegial erledigt . Es ist aber nicht .möglich ,einen solchen Antrag , der an dieses Kollegium gebracht wird,hier nun mit der Sorgfalt naö^ uprüfen - die Anlagen, dasganze Material mit der Genauigkeit zu prüfen , die notwendigist, um zu einer solchen Sache Stellung zu nehmen . Bei diesenkollegialen Beratungen des Staatsministeriums wird wohldas Wesentliche der Sache vorgotragen und dann die Cntschei .düng getroffen werden . Mer vorbereitet mutz diese Entschei¬dung nach der Ordnung , die eben einmal in der StaatSverwal -tung unerläßlich ist, in einer Ministerialinstanz werden. DieMinisterien haben dazu die nötigen Referenten . Dortkann die Sache geprüft werden . Wenn das Ministeriumdes Innern die Sache beschleunigt, kann der Antragschon am Tage nach seinem Eingang bei ihm an dasStaatsministerium weiter gegeben werden . Es gibt ja dochauch jetzt schon andere Sachen, die bei den Ministerien als eiligbehandelt werden müssen, die da mit drei roten oder blauenSofort -Strichen durchlaufen , und die womöglich noch am selbenTage wieder hinausgehen . Wenn also darauf geachtet wird ,daß derartige Enteignungssachen ebenfalls als Eilsachen be.handelt werden, wird eine irgend nennenswerte Verzögerungnicht eintreten , wohl aber eine sachliche Verbesserung des gan.zen Verfahrens . Wenn Sie die Kommission ermächtigen, imFall des 8 27 Enteign . - Ges . die Vorlage unmittelbar an da»Staatsministerium zu machen, wie her § 4 in der Fassungihrer Kommission lautet , dann wird da» eben dahin führen ,daß das Staatsministerium zunächst den Antrag R. v. an dasMinisterium des Innern zum Vortrag oder zum Bericht oderzur Äußerung gibt. Dann geht die Sache wieder an daS Staats -Ministerium mit dem Anträge , diesem Anträge stattzugeben,oder ihn abzulehnen . Es wird also durch die Fassung IhrerKommission eine Verzögerung eintreten . Wenn Sre aber nachunserem Vorschläge vorschreiben, daß die Vorlage der Kom .Mission an das Staatsministerium .durch Las Ministeriumdes Innern " erfolgt , dann wird daS eine Beschleunigung geben,und das ist das Gegenteil der bürokratischen Auffassung (Be.richterstaiter Abg. Straub : Dann lassen wir 8 27 einfachbestehen !) . Ja , in der Beziehung ist es doch zweckmäßiger ender Fassung der Kommission. Ich würde deswegen durchausihrer Fassung zustimmen ; nur die „unmittelbare " Vorlagean das Staatsministerium halte ich für eine Verschlechterungund fiir eine Verlangsamung der ganzen Prozedur (Bericht¬erstatter Abg . Straub : Vorprüfung ! ) .
Der Präsident gibt den Eingang des vom Abg .Schön erwähnten Antrags der Abgg. Or . Glöckner undGen . bekannt, wonach in 8 4 anstelle des Wortes „unmittel¬bar " die Worte „durch das Ministerium des Innern " gesetztwerden sollen.
Das Wort erhält weiter :

Ministerialdirektor StaatSrat Weingärtner :
Es liegt etwas Wahres in dem gestellten Antrag ; aber e»ist doch auch ein kleiner bureaukratischer Zug darin unver¬kennbar. Das Staatsministerium wird sehr wohl in der Lagesein, in einfach gelagerten Fällen gewissermaßen schematischEntscheidungen zu treffen ; es wird mit einem Bureau aus -gestattet sein, welches in der Lage ist, die Einhaltung der for¬malen Vorschriften zu kontrollieren . Ferner ist der Ministerdes Innern Mitglied des Staatsministeriums ; er kann ein-greifen , wenn er bei der Prüfung der Akten durch das Bureaudes Staatsministeriums erfährt , daß hier oder da eine Be¬anstandung borliege ; alsdann werden die Akten sofort dem Re¬ferenten des Ministeriums des Innern gegeben ; dieser kannherübergerufen werden und etwaige Anstände sofort erledigen.Es ist also nicht zu besorgen, daß etwa von dem Staats¬ministerium aus durch einen aktenmäßigen Beschluß eineVerzögerung eintritt , indem

. die Akten zunächst wieder vomStaatsministerium an das Ministerium des Innern zum Vor¬trag zurückgegeben werden und indem dann erst die Ent¬scheidung des Siaatsministeriums herbeigeführt wird . Alleetwa noch notwendig werdenden Aufklärungen könnten knrzerhand gegeben werden.
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tm übrigen ist das Staatsministerium auch eine RekurZ-
anz über den anderen Ministerien ; es mutz infolgedessen

rn ganz anderen , schwierigeren Fällen in der Lage sein, sich
seine Entscheidung selbst zu bilden und dazu noch etwa er¬
forderliche Erhebungen zu veranstalten .

Wenn man jedoch der anderen Ansicht ist — wenn man also
glaubt , man solle die in dem jetzigen Antrag vorgeschlagene
Fassung vorziehen und darnach die Vorlage durch das Mini¬
sterium des Innern an das Staatsministerium machen —
fo steht seitens der Regierung dem nichts im Wege ; es wird
dann die Vorlage an das Staatsministerium mit der nötigen
Beschleunigung gemacht werden . Von unserer Seite aus steht
also der Annahme dieses Antrages nichts entgegen.

Die allgemeine Beratung wird geschloffen .
: -

In der Einzelberatung ruft der Präsident die
einzelnen Paragraphen des Gesetzentwurfes der Reihe nach
auf .

Die tztz 1—3 werden in der Faffung des Regierungsent -
Wurfes angenommen .

8 4 wird in der seitens der Kommission vorgeschlagenen Fas¬
sung angenommen und der hierzu vorliegende Ä b ä n d e -
rungSantrag der Abgg . Or . Glöckner und Gen .
abgelehnt.

8 S wir- entsprechend dem Kommisstonsantrag unter Strei¬
chung des Wortes „erst " angenommen .

8 6 wird in der seitens der Kommission vorgeschlagenen
Fassung angenommen .

8 7 wird mit dem von der Kommission vorgeschlagenen Zu -
satz zu Absatz 3 angenommen .

ß 8 wird in der RegierungSfaffung unverändert angenom¬
men.

AIS 8 9 wird die von der Kommission vorgeschlagene Be¬
stimmung eingefügt.

8 9 des Regierungsentwurfs wird als 8 10 in der von der
Kommission vorgeschlagenen Faffung angenommen .

Bei der hierauf folgenden namentlichen Abstim .
m u n g über den ganzen Gesetzentwurf wird dieser in folgen,
der Faffung mit 76 Äimmen einstimmig angenommen :

Gesetz
Vereinfachte» Enteiganngsverfahren betreffend.

Die Badische verfaffunggebende Nationalversammlung hat
beschlossen und verordnet , wie folgt :

8 1 .
Für Arbeiten , die zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit

bestimmt sind und von einem öffentlich-rechtlichen Verband
auSgeführt werden sollen, erfolgt die Enteignung nach folgen¬
dem vereinfachten Verfahren .

8 2.
Das Bezirksamt legt den bei ihm gemäß 88 16 ff. des Ent¬

eignungsgesetzes gestellten Antrag statt dem Ministerium des
Innern dem Landeskommissär vor, welcher gemätz § 19 des
EnteignungSgesetzeS Entschließung trifft .

8 3-
Die Frist von 8 Tagen in 8 20 des EnteignungSgesetzeS kann

durch den Landeskommiffär auf 4 Tage herabgesetzt werden.
Wird der Antrag auf Einleitung des Verfahrens von einer

staatlichen Verwaltungsbehörde gestellt, so kann das Bezirks¬
amt diese Frist auf 4 Tage herabsetzen .

Im Falle deS 8 26 des EnteignungSgesetzeS ist be.i Eisen-'

bahnanlagen , welche sich nicht auf mehrere Amtsbezirke er¬
strecken, der Antrag auf Einleitung des Verfahrens bei dem
Bezirksamt gemätz 88 16 ff . des Enteignungsgesetzes zu stel¬
len und nach den Bestimmungen über das vereinfachte Verfah¬
ren durchzuführen. Erstrecken sich die Eisenbahnanlagen auf
mehrere Amtsbezirke, so kann daS Ministerium des Innern
bei der Vorlage gemäß 8 29 Ziffer 1 des EnteignungSgesetzeS
anordnen , daß die Frist des 8 20 des Enteignungs .
gesetzes auf 4 Tage herabgesetzt wird und die nachstehenden
88 4 ff. dieses Gesetzes entsprechende Anwendung finden.

Von der öffentlichen Bekanntmachung gemätz 8 19 Absatz 3
des Enteignungsgesetzes kann abgesehen werden.

8 4.
Die Vorlage des Gutachtens der Kommiffion gemätz 8 27

des EnteignungSgesetzeS erfolgt unmittelbar an das Etaats -
ministerium , welches mit tunlichster Beschleunigung über die
Verbindlichkeit zur Abtretung des Eigentums oder sonstiger

Rechte an Grundstücken oder zur Duldung von Beschränkungen
Entscheidung gemätz 88 31 bis 33 des Enteignungsgesetzes er¬
läßt .

Die Entscheidung des Staatsministerrums ist dem Lan-
deskommiffär zuzustellen, welcher sie sofort den Beteiligten
eröffnet und unter Zuziehung eines oder mehrerer Sachver¬
ständigen die zu gewährende Entschädigungssumme im Sinne
des 8 44 des Enteignungsgesetzes und 8 9 dieses Gesetzes
durch Bescheid feststellt .

Der Bescheid ist dem Unternehmer , dem Eigentümer des
Grundstückes und den sonstigen Beteiligten zuzustellen.

8 6.
Das Eigentum oder das abzutretende Recht geht mit der

Zahlung oder Hinterlegung der Entschädigungssumme auf den
Unternehmer über.

8 6.
Gegen den Bescheid über die Entschädigung steht den Be¬

teiligten (8 4 Abs . 8) der Rechtsweg vor den ordentlichen Ge¬
richten binnen 2 Monaten von der Zustellung an zu (8 45
des Enteign .-Ges .) .

8 7.
Der Landeskommiffär kann in dringenden Fällen gleichzeitig

mit der Entschließung über die Festsetzung der Entschädigung
Anordnung gemäß 8 02 des Enteignungsgesetzes treffen . £ ' ■

Anordnung ist nicht abhängig von der Leistung der Entschä¬
digung. Der Landeskommiffär kann anordnen , daß der Ein¬

legung der Beschwerde gegen seinen Entschluß keine aufschie¬
bende Wirkung zukommt.

Die Frist des 8 62 Absatz 4 des Enteignungsgesetzes zur
Stellung des Antrages auf Sicherung des Beweises kann vom

Landeskommiffär aus drei Tage herabgesetzt werden.
Ist der Zustand des Grundstücks vorher hinreichend

festgestellt , so kann der Landeskommiffär ioiort r” cer
Offenlegung des Planes und vor der Entscheidung
über die Verpflichtung zur Abtretung und die Fest,
setzung der Entschädigung in den Besitz des Grund¬
stückes einweisen. § 52 Ms . 13 und 4 des Enteignungs -

gesetzes und 8 1 Abs. 2 dieses Gesetzes finden entsprechende
Anwendung . Im Fall der Aushebung dieser Besitzeinweisung
findet die Vorschrift des 8 68 des Enteignungsgesetzes ent .

sprechende Anwendung.
8 8.

Erfolgt die Einweisung in den Besitz vor der Leistung oder
Hinterlegung der Entschädigung, so ist die Entschädigungs¬
summe vom Tage der Besitzeinweisung an zu verzinsen
dem Bests« des Grunonucks der etwa eirHianöeue
(nötigenfalls im Rechtsweg festzustellende) weitere Schaden zu
vergüten .

8 9.
Für das abzutretende Grundstück oder Recht ist eine ange¬

messene Entschädigung zu bezahlen ; Spekulationswerte blei¬
ben ausgeschlossen .

Bei Erwerbungen nach dem 1 . August 1914 ist für die Be¬
messung der Entschädigung höchstens der Wert im Zeitpunkt
des Erwerbs maßgebend. Erfolgte der Erwerb aus Spckula -
tionsgründen , so ist der Erwerbspreis nicht maßgebend.

8 io .
'

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft . Es fin¬
det auch Anwendung auf ein bereits anhängiges Verfahren
im Sinne des 8 1 .

Das Gesetz tritt mit Ablauf des 31 . Dezember 1920 außer
Kraft .

Zu Ziffer 3 der Tagesordnung : Mündlicher
Bericht der Haushaltskommission und Bera¬
tung über den III . Nachtrag zum Staatsvoranschlag für
1918/19 (Drucks . Nr . 17) erhält das Wort :

Berichterstatter Abg . G o e h r i n g (D . Dem . P .) :
Namens Ihres HaushaltsauLschuffes habe ich Ihnen zu be¬

richten über den 111 . Nachtrag zum Staatsvoranschlag für die
Jahre 1918/19. Er zerfällt in zwei Teile und zwar 1 . in
die Eisenbahnbetri .ebsverwaltung , in der 918000
Mark angefordert werden ; die Erläuterungen geben Ihnen
Aufschluß darüber , wofür das Geld verwendet werden soll ,
in der Hauptsache fiir die Befriedigung betrieblicher Bedürf¬
nisse und um den Wohnungsmangel zu bekämpfen, auch um
Notstandsarbeiten auszuführen . In der Hauptsache dreht es
sich um Wohngebäude , namentlich in Riegel um Wohn¬
gebäude für Beamte , und dann auch betrifft eine große
Summe von einer halben Million Mark die Erstellung von
Bahn - und Weichenwärterwohnhäusern .
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Es wurde in der Kommission von mir danach gefragt, wohindie einzelnen Häuser kommen sollten. Heute ist mir die Aus¬stellung zugegangen . Es handelt sich um eine Anzahl einfacherWärterhäuser , doppelter Wärterhäuser und vierfacher Wärter¬häuser, die in Mosbach, Neidenstein» Krotzingen, Haueneber¬stein, Sommerau , Wartstation 83 der Hauptbahn , Plankstadtund Littenweiler erstellt werden sollen. Derartige Häuserwurden, wie in der Kommission berichtet wurde, früher um 10bis 11 OOO M . pro Stück erstellt, jetzt aber kommen sie infolgeder Teuerung der Baumaterialien und der sehr gesteigertenLöhne auf ca. 32 000 bis 33 000 M.Aus der Kommission heraus wurde von einem Mitglied desAusschusses auch der Erwartung Ausdruck gegeben , daß manmit tunlichster Beschleunigung an die Erstellung der Wohn¬häuser herantreten solle, und daß auch die ganze angeforderteSumme noch in diesem Jahre zur Verwendung kommen möge .Von seiten der Generaldirektion wurde darauf erwidert, daßschon ein Teil der Häuser vergeben worden sei und man dar¬auf dringen werde, so viele wie möglich noch in diesem Jahrezur Erstellung zu dringen .Der 2. Teil des Voranschlags ist derjenige des Eisen¬bahnbaus . Beim Eisenbahnbau ist das Erfreuliche zu be¬richten , daß einmal die für die in Betracht kommenden Ge¬genden höchst notwendigen Bahn -Neubauten ihrer endlichenVerwirklichung entgegengeführt werden, ferner daß Notstands¬arbeiten zur Beschäftigung Erwerbsloser , Unternehmen zurSchaffung von Verdienstmöglichkeiten und neuen Werten inAngriff genommen werden. Weniger erfreulich ist aber, daß derBauaufwand für diese Unternehmungen gegenüber den frühe¬ren Voranschlägen, die vor dem Krieg gemacht wurden , nun¬mehr teilweise um das Doppelte» sogar um das Zweieinhalb¬fache gestiegen ich Ich komme nachher noch einmal darauf zuruckIch füge bei , daß auf verschiedene Anfragen aus der Kom¬mission befriedigende Antwort seitens der Regierungsvertretergegeben wurde. Unter anderem wurde in Aussicht gestellt,daß, sobald das geeignete Personal zur Verfügung stehe, andie Bearbeitung der Linie Oppenau -Rippoldsau herangetre¬ten werde. Ebenso wurde bemerkt, daß die Bahnverlegungbei Emmendingen nur hinausgeschoben fei und , sobald diefinanzielle Lage sich bessert und sich wieder übersehen lasse,diese Verlegung zur Ausführung kommen solle . Ebenso wurdezugesagt, da^ die Verlegung der Höllentalbahn bei Freiburgnunmehr gefordert werde und noch in diesem Jahre nach Er¬ledigung der enffprechenden Vorarbeiten durch die für diesen,'zweck in Freiburg eigens errichtete Bahnbauinspektion dieTunnelbauten ausgeschrieben und vergeben werden.Ich wende mich nun dem Voranschlag selbst und zwar TitelI zu , tz 1c, Bahn Neckarsteinacst —Schönau . Bor ei-Niger Zeit hat der Herr Verkehrsminister Rückert auf dieAnfrage Helfsrich und Gen . die Antwort gegeben, daß dieSache bereits in Vorarbeit sei . Die heutige Anforderung ent¬spricht dem. ES ist hier nur zu bemerken, daß im Jahre1814/15 die ganze Linie für 900 000 M . erbaut werden sollte ,sie kotnmt nun genau auf das Doppelte , auf 1800 000 M.Zu tz 16, zur Bahn Linkenheim —Rußheim ist zubemerken, daß verschiedene Gemeinden besondere Berücksichti¬gung verlangt haben, wodurch einige Änderungen notwendiggeworden sind und dadurch auch Verteuerungen eintreten wer¬den. Früher waren die Gesamtkosten auf 610 000 M . veran¬schlagt , während jetzt bereits 900 000 M . angefordert sind unddabei bemerkt wird , daß die Gesamtkosten noch nicht zu über¬sehen sind , teilweise der Änderung wegen, teilweise der Ver¬teuerung der Materialien und Löhne wegen.Zu ß 1e Bahn Breiten —Kürnbach möchte ich nurauf einen kleinen Fehler in den Erläuterungen aufmerksammachen in der dritten Zeile , wo es heißt 40 000 M . statt 400 000Mark. Der Bau dieser Linie Breiten —Kürnbach hängt zu¬sammen mit dem Bau der Murgtalbahn Weisenbach—Landes -grenze, und es ist hier nur anzuführen , daß die württem -bergische Regierung nunmehr bestimmte Zusage gemacht hat,daß sie so rasch wie möglich die Projektarbeiten für die StreckeRaumünzach-- Kloster-Reichenbach vornehmen werde entspre¬chend dem früher abgeschlossenen Staatsvertrag , und daß siedafür sorgen werde, daß ebenso rasch , wie die Bahn nach Brei¬ten—Kürnbach gebaut werde, auch die Strecke von Raumünzachnach Kloster-Rerchenbach erstellt werde, so daß man hoffendürfe, daß die beiden Bahnen zu gleicher Zeit eröffnet werden.Bei dem weiteren § Ix : Weiterführung der Rench -talbahn vonOppenaubis Griesbach ist zu bemer¬ken, daß der Bahnhof Peterstal verschoben wird, und zwarkommt er auf Wunsch der Gemeinde in die Nähe von BadFrei ersbach zu liegen. Die Pläne wurden ausgelegt , bisherist nichts dagegen eingewendet worden ; nur sind dadurchMehrkosten nötig geworden, die den Voranschlag gegenüberfrüher natürlich bedeutend erhöhen.

Bei der Bahn , 8 1h, Titisee —Et . Blasien , möchteich auch aus einen Fehler aufmerksam machen in den Erläute¬rungen und zwar in der ersten Zeile , wo eS heißt : . Der Ge-jamraufwand , oer im Voranschlag 1912/13 8 10 zu 8 540 000Mark berechnet war " ; da soll eS statt ß 10 heißen : »§ 7 zu; .:3u 00a ä‘i . und im IV . Nachtrag zum Staatsvoranschlag fürdie Jahre 1914/15 in § 10 in Folge Verlegung des BahnhofsSchluchsee , aus die Seehalde zwischen Ort und See und der ge¬wünschten Station bei Seebrugg auf 9 540 000 M . erhöht " be¬rechnet war usw. Hier ist zu erwähnen , datz nach der Aus¬sprache im Ausschuss« mitgeteilt wurde, daß für die TeilstreckeTitisee—Seebrugg ein festes Projekt vorliegt , Vorarbeiten undGeländeerwerb beinahe abgeschlossen find, so daß in den näch¬sten Tagen das Offenlegungsverfahren vor sich gehen kann.Außerdem wird so rasch wie möglich mit dem Ausstecken dervon Seebrugg nach St . Blasien weiterführenden Strecke be¬gonnen werden. Auf eine Anfrage über eine von Seebruggnach Grafenhausen —Rothaus zu führende Stichbahn wurdevon dem Herrn Regierungsvertreter erklärt , daß euch dafürgenerelle Vorarbeiten gemacht würden .Ich möchte noch anfügen , daß die ursprünglich zu 9540000Mark berechnete Bahn nunmehr auf nahezu 19 Millionenkommt, und, nachdem in diesem Hause in langen Jahren vonallen Parteien gewünscht wurde , daß man diese Bahn bauensolle, wäre wirklich zu wünschen gewesen, daß man etwas früherschon, vor Jahren daran ^gegangen wäre , diese notwendigeBahn zu bauen . Man hatte dadurch auf jeden Fall rechtviel Geld erspart und die Interessenten wären längst im Besitzder nötigen Bahnverbindung .Im Titel II erscheinen neben Neuanforderungen für eineÜberführung der Landstraße Nr . 139 von Bruchsal nach Wie¬sental eine Reihe neuer Anforderungen für Betriebssicherun¬gen, Erweiterungen und Verbesserungen der Fernsprechanlagenin Mannheim , auf der Strecke Mannheim —Offenburg undHeidelberg—Lauda sowie Legung von Schwachstromkabel zwi¬schen Durlach und Karlsruhe und «n Karlsruhe selbst.Ich darf übergehen zu 8 1p, Verlegung der Oden¬waldbahn oberhalb Heidelberg - Karlstor . DieErläuterung war hier nicht ganz genau , ich habe daher umAufschluß gebeten, und diese Entzifferung ist mir heute in dieHand gekommen. ES geht alles miteinander vollständig inOrdnung . Es darf dabei nur erwähnt werden, daß hierbeinoch 100 000 M . für Hausteinlieferungen verlangt werden, dieals Notsicmdsarbeiten für die Neckartäler Steinbrüche vergebenwerden sollen . Es wurde von dem Herrn Baudirektor ausge¬führt , daß beispielsweise für Hausteine für den Königsteintun -nel 94 M . pro Kubikmeter verlangt wurden , die vor demKriege 38 M . kosteten . Diese Preise erschienen nun einigenMitgliedern des Ausschusses reichlich hoch, und eS wurde ge¬wünscht , in nochmalige Preisverhandlungen einzutreten , even¬tuell zur Ausschreibung der Lieferung zu schreiten, waSvon dem Herrn Vertreter der Generaldirekston zugesagt wurde.Unter Titel III , Stationen , werden Nachforderungenfür Mannheim , ganz besonders Wiederinstandsetzung von Zu¬fahrtsstraßen zum Hauptgüterbahnhof , Pflasterung der Werft¬hallen und Rheinkaistraße gestellt, ebenso sind für Neckarelzinfolge Verwendung von leistungsfähigeren , langen Lokomo¬tiven zwei Drehscheiben von 23 Meter Durchmesser mit elek¬trischem Betrieb notwendig, ferner sollen die für Seckach früherschon notwendig gewesenen Erweiterungen des Bahnhofes vor¬genommen und dis drei fchienengleicken Übergänge besei¬tigt werden. Infolge des von Karlsruhe bereits in Angriffgenommenen neuen fünften Hafenbeckens sind wesentliche Er¬weiterungen der Zufahrtslinien nötig und werden sich daranspäter noch weitere Ausgaben für ein zu erstellendes UfergleiSund ein Betriebsgleis samt den Abzweigungsweichen anschlie -tzen, deren Kosten später nachgefordert werden . Ferner wirdmit der Aufstellung der neuen Signaleinrichtungen fortgefah¬ren , und weiter wird die Errichtung einer Schlackensteinfabrikim Rangierbahnhof Mannheim geplant , worüber vorige Wochebereits anläßlich des 200 MillionenanlehenS hier gesprochenwurde.
Dann sind in 8 ^6, Schwetzingen , ziemlich große Über¬schreitungen von nahezu % Million bis Ende 1918 eingetreten .Außerdem sind noch besondere Erweiterungen notwendig, undes darf wohl gesagt werden , daß diese Werkstätte in Schwet¬zingen eine ziemlich teure Einrichtung geworden ist.Zu C, Staatliche Kraftwagenlinien , 8 12a , istzu erwähnen , daß früher 10 Linien geplant waren , nunmehraber 20 Linien . Ich habe den Herrn Vertreter der General¬direktion noch darum gebeten, mir Aufklärung über dieeinzelnen Linien zu geben ; sie ist nicht in meine Hand ge¬kommen , und ich muß mich nun daran halten , was seinerzeitder frühere Herr Verkehrsminister Rückert darüber gesagthat . Es ist Ihnen ja auch allen bekannt, was er da für Aus»
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Ehrungen gemacht hat . Es werden nun zu der früher gefor¬

derten 1 Million Mark weitere 1100 000 M . dazu gefordert ,

und man darf nur der Erwartung Ausdruck geben, daß so

rasch wie möglich an die Errichtung dieser Linien herangetre -

ten wird.
Bei D, Main - Neckarbahn , hat sich noch ein kleiner

Fehler eingeschlichen , und zwar in der Erläuterung . Dort soll

es bei der Zusammenstellung der Gcsamtkoftcn 500500 M.

heißen statt 500 000 M . , wie auch ganz richtig für 1019 ange¬

fordert wird.
Ich gehe über zu den Einnahmen , und zwar den Ko¬

sten beitragen zu baulichen Herstellungen . Hier

handelt es sich speziell um die Einnahmen , die teilweise von

den Gemeinden geleistet werden für die Einrichtung der Kraft -

wagenlinien » und es ist erfreulich , daß die früheren Ausstellun¬

gen hier im Hause dazu geführt haben, die Gemeinden ganz

wesentlich zu entlasten , so daß sie auf jeden Fall mit größerer

Leichtigkeit die ihnen noch restlich übrig gebliebenen Bela¬

stungen auf sich nehmen können.
Es ist zu Einnahme Titel I , § la noch anzuführen ,

daß aus eine Anfrage in dem Ausschüsse , ob nun auch die Ba¬

dische Lokaleisenbahnen A.-G . , nachdem dieses Jahr

hie Anforderung wieder hergestellt worden ist, auch ihrerseits

den höheren Betrag an der Brückenüberführung der Landstraße

Nr . 130 mit zu leisten hat . Dazu ist mir heute ein Schreiben

des Herrn Baudirektors zugegangen , worin ausgeführt ist, daß

die Badische Lokaleisenbahngesellschaft seinerzeit erklärt habe :

„Wir sind bereit, die zu 7000 M . angegebenen Mehrkosten der

Brücke , welche durch die Vergrößerung ihrer Lichtweite von

34 Meter auf 40 Meter entstehen, der Großh . Staatseisenbahn¬

verwaltung zu ersetzen .
" Und weiter spricht sich chic General -

diccktion dahin aus : „Wir werden sofort in Verhandlung mit

der Badischen Lokaleisenbahnakticngescllschaft wegen Erhöhung

ihres Beitrags entsprechend dem erhöhten Aufwand für die

Eisenkonstruktion eintreten ." Es darf wohl als sicher ange¬

nommen werden, daß das auch Erfolg haben wird.

Ich möchte nur noch ganz kurz zum Schluffe sagen, daß es

sich heute um Voranschläge handelt , die gegenüber den früheren

Aufmachungen eine kokoffale Erhöhung erfahren habeir. Der

allergrößte Tell der Posten , die wir früher hier in diesem

Hause verhandelt haben, erscheint mit wesentlich höheren Sum¬

men, und während die ursprüngliche Annahme für die ganzen

Ausführungen etwas über 28 Millionen betragen hat, werden

heute dckfür über 44,5 Millionen Mark verlangt . Das ergibt

also im ganzen eine Mehraufwendung von nahezu 19,5 Mil¬

lionen Mark . Hier ist die Verteuerung für die Kraftwagen -

limen nicht inbegriffen , ebenso nicht die Verteuerung für die

Wohnhäuser, die heute wesentlich teurer sind als damals , es

ist die Verteuerung der betrieblichen Anlagen nicht inbegrif¬

fen, und auch die ganz neuen Anforderungen , die im Voran¬

schlag enthalten sind , nicht, die auch wesentlich teurer sind als

früher . ES ist nicht darin eine Summe angenommen für das ,

was noch die Bahn Linkenheim—Rußheim kostet und es ist

somit nur wesentlich, daß der Bahnhof Breiten eine Verände¬

rung erfährt durch die Bahn Breiten —Kürnbach und daß dec

Bahnhof in Peterstal verändert wird .
Ihr Haushaltsausschuß kommt nach der Beratung , die er

mit den Vertretern der Generaldirektion gepflogen hat , dazu.

Ihnen zwei Anträge zu unterbreiten , den ersten Antrag über

die Eisenbahnbetriebsverwaltung . Der erste Antrag lautet :

Die Badische vcrfaffunggebende Nationalversammlung
wolle den genannten Voranschlag unter Titel \ ' I § 23 mit

einer Ausgabe von 918 000 M . mit der Matzgahe, daß die

im Voranschlagszeitraum 1918/19 nicht verwendeten Mit¬

tel des § 23 auf den nächsten Voranschlagszeitraum über¬

tragen werden können, genehmigen.
Der zweite Antrag über den Voranschlag des Eisenbahnbaues

Hauptabteilung V.I1I lautet :
Die Badische vcrfaffunggebende Nationalversammlung

wolle der Ausgabe A . Badische Staatseisenbahnen Titel

1. .JT, III und IV mit 13226 900 M -, der Ausgabe C .

Staatliche Krafiwagcnlinicn mit 1100 000 M -, der Ausgabe

v . Main -Reckar -Bahn mit 500 500 M .. zusammen 14 827 400

Mark und der Einnahme » Titel II, Kostcnbciträge zu bau¬

lichen Herstellungen mit 277 000 M ., daher der Mehraus¬

gabe mit 14 550 -100 M. ihre Zustimmung erteilen .

Zum Schluß möchte ich nur noch der Erwartung Ausdruck ge¬

ben , daß die geplanten Eisenbahn -Neubauten , sowie die anderen

Unternehmungen derartig gefördert werden , daß sobald wie

möglich die in Betracht kommenden Landcsteilc in den Genuß

ihrer längst ersehnten Bahnverbindungen kommen, und daß

die beabsichtigten Betriebssichcrungen , Erstellung von Wohn¬

gebäuden und sonstigen Neuanlagen und Verbesserungen mit

dazu beitragen , Arbeits - und -Berdienstmöglichkeit zu schaffen,

hm der Erwerbslosigkeit zu steuern.

In der allgemeinen Beratung erhalten das Wort :

Abg . Witteman « (Zentr .) :

Die Schlußworte des Herrn Berichterstatters könnten einem

Herzklopfen machen , wenn man hört , daß die Mehrausgaben
14 550 450 M . betragen , aber wir wissen ja , wie ungeheuer

sich die Ausgaben und die Preise für alle möglichen Bauten

gesteigert haben . Wir können rächt anders , als eben den Nach¬

trag genehmigen, und den Beträgen , wie sie angefordert sind ,

zustimmen. Wir müssen sogar direkt begrüßen , daß der IH .

Nachtrag gekommen ist, denn die Ausgaben nach demselben

sind produktiver Art, sie sind namentlich dazu bcsämmt und

bezwecken, Notstandsardeiten ariszuführen , dem not¬

leidenden Baugewerbe und den Handwerkern zu Hilfe zu eilen

mrd wieder etwas Leben in das Gewerbe , das sich gerade auf

dein Eisenbahnwesen und dem Eisenbahnban betäägr , zu

bringen . Es find auch für soziale Zwecke erhebliche Summen

angefordcrt : für Wohnungsbautcn . Für diese Beträge

sind wir nach unseren Grundsätzen, daß wir alles , was sozialen

Fortschritt bedeutet, fördern , natürlich gern bereit zuzu¬

stimmen.
Wenn dann erhebliche Summen für den B a u v o n E i s e n-

bahnen angefordert werden, so haben wir keine Bedenken,

trotz der enormen Preissteigerungen , die der Herr Bericht¬

erstatter zu verzeichnen hatte , und die in den Erläuterungen

vorgetragen sind , auch hier gern zuzustimmen , handelt es sich

doch um Bahnprojekte, die schon längst der Ausführung harren

urrd die nun endlich in ein Stadium treten , in dem die be¬

treffenden Interessenten in den Bezirken und Gemeinden

wenigstens wissen , daß der Bahnbau nun allmählich zur Wirk¬

lichkeit werden wird.
ES sind dann auch erheblicbe Beträge anaesordert für Be-

triebsverbcjscrungen . Selbstverständlich mutz alles geschehen ,

was den Betrieb verbessert und was die Sicherheit erhöht und

so werden wir auch hier diesen Beträgen gern zustimmen.

Was nun einzelne Positionen anbetrifft , so möchte ich

meiner Genugtuung Ausdruck geben, daß gerade auch die

Eisenbahn Titisee —St . Blasien nunmehr soweit

in den Vorarbeiten vorgeschritten ist, daß jetzt an den wirk¬

lichen Bau der Bahn herangetreten werden kann . Es wird

eine große Freude unter den Bewohnern von Titisee bis St .

Blasien , zunächst einmal bis Seebrugg in das Scblüchttal hin¬

ein eintreten , wenn bekannt wird , daß wir heute diesen Teil¬

betrag genehmigt haben und nun im Laufe dieses Frühjahres

schon an die praktische Arbeit des Bahnbaues wird heran¬

getreten werden können.
Ich möchte nur dem Wunsche Ausdruck geben, daß bei der

Station Seebrugg die Anlage derartig getroffen wird, daß von

hier aus die Zufahrt von Rockhausen , Grubcnhausen her eine

direkte, bequeme und gute ist, und so erfolgt , daß die Bahn

eine Fortsetzung nicht bloß nach St . Blasien hinüber , sondern

auch nach Rothaus —Grafenhausen hinunter bis Birken¬

dorf erhalten kann. Es ist uns in der Kommission von

der Regierung die Zusage gemacht worden , daß nach diesen

Gesichtspunkten die Anlagen erfolgen , uiü> so wird , wenn das

Ergebnis unserer heutigen Verhandlungen bekannt wird , eine

große Befriedigung bei der Bevölkerung Platz greifen .

Ich möchte dann meiner Freude besorrdcrs Ausdruck geben,

daß ein Wunsch , der in den Zeitungen im Hinterland erhoben

worden ist , insbesondere von den Bezirken , die an der Sta¬

tion Sein cb . wie der von Buchen interessiert sind , daß dieser

nach einer Zusage der Regierung in Erfüllung gehen wird.

Die Station Seckach wird für die Schnellzüge im Lammcr -

fahrplan einen Halt bekommen und es werden alle, die von

dort auf den Schnellzug übergehen können, Gelegenheit haben ,

diese Schnellzüge zu benützen.
ES ist dann im Titel III . 8 2k auch für die Errichtung

einer G ü t e r ft a t i o n Im . Weiler ein Betrag von

139 000 M . vorgesehen. Das erfüllt mich ganz besonders per¬

sönlich mit großer Befriedigung .. Ich habe in diesem Hause

seit 14 Jahren den Ruf erhoben nach «einer Güterstation Im

Weiler iAvg. I) r . Schofcr : Sehr richtig!! und ich habe

wiederholt gesagt : Regierung , eile mit Im Weiler ! Es ist

vor dem Kriegsausbruch meinem Wunsche Erfüllung zuteil

geworden, aber der Krieg hat die Ausführung ins Stocken ge¬

bracht und ich glaube, als der Landtag begann , ging es mir

wie jenem Gendarmen , der als er hinkam, nur noch fcststcllen

konnte, daß der Tote nicht mehr lebte. Aber ich fand , als der

Nachtrag kam , daß der Tote nicht nur immer ' noch ein wenig

lebte, sondern, daß er sogar noch recht kräftig lebte . Ich will

nur wünschen , daß die Güterstation Im Weiler recht bald

fertig wird und daß die Interessenten dann ihren langen

Schmerz erfüllt und gefällt sehen. Ich möchte nur wünschen,

daß die Anlage auch hier so geschieht , daß die Talgemeinden

an der Wutach von Achdorf her, seinerzeit , wenn die erstrebte
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Staatsstraße gebaut wird, eine gute Auffahrt zu der Güter¬
station bekommen.

Im übrigen möchte ich noch eine kurze Bemerkung machen
betreffend die staatlichen Kraftwagenlinien . Es ist hier
ein erheblicher Betrag von 1100 000 M . für Schaffung von
Kraftwagenlinien vorgesehen. Ich bitte die Regierung darauf
Bedacht zu nehmen, daß unter den Linien , die gebaut werden
sollen , insbesondere auch die Strecke Tiengen —ühlin .

e n—B irkendorf — Grafenhause n—R othau s—
onndorf als eine derjenigen bezeichnet wird, die ganz

besonders notwendig sind und in erster Linie vom Staat in
Betrieb gesetzt werden müssen.

Abg . Roesch (Soz . j :
Meine Fraktion wird diesem III . Nachtrag zustimmen.
In der Kommission ist verhandelt worden über die unge-

bcure Preissteigerung der Steine , wie sie namentlich in der
Odenwaldgegend zu Tage getreten ist . Wir haben die Steige¬
rung dieses Baumaterials als ungeheuer bezeichnen müffen,
und Haben das Ersuchen an die Regierung gerichtet , sie möchte
sehen , auf welchem Wege eine Reduzierung dieser Tteinpreise
zu ermöglichen ist . Tie Regierung hat erklärt, daß die Steine
im Odenwald von 38 M . auf 54 M . (Zuruf : 94H , auf 94 M.
gestiegen sei und es ist ja ersichtlich, daß das eine ungeheuere
Steigerung der Preise darstellt , in einem Augenblick , in dem
der Staat notwendig auf dieses Baumaterial angewiesen ist.

Ich wollte das nur noch mit einem Worte streifen und be¬
tonen , daß wir sonst im übrigen dem Nachtraa restlos zu-
stimmen werden,

Tie allgemeine Beratung wird geschlossen.

In der E i n z e l b e r a t u n g ruft der Präsident die
einzelnen Titel und Paragraphen des HI . Nachtrags zum
Staatsvoranschlag der Reihe nach auf .

Es erhalten das Wort :

Zur Hauptabteilung VIII , Eisenbahnbau ,
A . Badische Staatseisenbahnen , Neue Bah¬
nen , Titel I , § 1c Bahn Neckar st ein ach —
Schönau , II . Teilforderung :

Abg . Helffrich (Zentr .)
Jahrzehntelang haben die Bewohner des Odemoälder Stein -

. achtales um den Bau einer Bahn von Neckarstcinach
über Schönau Nach Heiligkreuz it ein ach und vielleicht in
weiterer Fortsetzung auch hinüber zu der Bergstraße nach Weui-
beim petitioniert . Ich brauche nickst alle die Gründe bier noch¬
mals ausführlich darzulegen , die kür diesen Bahnbau ins Feld
geführt worden sind. Ten Mitgliedern der früheren Landtage
sind sie ja bekannt ; als alte Bekannte werden sie ihnen er¬
scheinen . Die neu hinzugckommenen Mitglieder der National¬
versammlung haben aus den kürzlichen Äussübrungen der
Herren Kollegen vr . Leser , Rausch und Schneider
entnommen , welche volkswirtschaftlichen und sozialen Gründe
für die Linie , die hier in Betracht kommt , geltend zu machen
sind . Die Einwohner von Schönau empfinden natürlich große
Genugtuung darüber , daß endlich ihre langgehegten Wünsche
in Erfüllung gehen . Aber etwas weniger Genugtuung empfin¬
den diejenigen , die im oberen Tale wohnen, die Bewohner von
Altneudorf, Heiligkreuzsteinach, Wilhelmsfeld und der badi¬
schen Gemeinden , die sonst in jener Gegend noch daran inter¬
essiert sind . Es sind im ganzen ungefähr 3000 Einwohner , die
in jener Gegend wohnen und die ein größeres Interesse daran
haben, daß diese Bahn , die nun geplant ist, von Schönau auch
noch weiter geführt wird . In dem oberen Tal wird eine we¬
sentlich größere Landwirtschaft getrieben , als im unteren Tal ,
als z . B . in Schönau , das ja allerdings mehr Industrie hat.
Es ist äußerst notwendig, daß das Tal die Bahn bekommt, um
Absatz für seine Erzeugnisse zu erlangen . In früherer Zeit
sind dort im oberen Tal große Steinbrüche , Granit - und
Sändsteinbrüche betrieben worden, die vielen Hunderten von
Arbeitern Gelegenheit zu Verdienst und Brot gegeben haben.
Diese Steinbrüche liegen jetzt alle brach , weil dm hohen Fuhr -
kosten zur Bahn sie unrentabel gemacht haben. Es sind natür¬
lich viele Einwohner dort genötigt gewesen, ihre Heimat ganz
zu verlassen. Ich führe nur als Beispiel an , daß z. B . die
Gemeinde Heiligkreuzsteinäch, die im Fahre 1880 noch eine
Schulkinderzahl von 198 hatte , im Jahre 1919 nur noch 147
Schulkinder hat. Dementsprechend fft auch die ganze Bevölke¬

rung zurückgegangen. Mit der Autoverbindung , die ja dan¬
kenswerterweise seitens der Regierung jetzt in Angriff genom¬
men wird, ist natürlich nicht gedient. Das ist nur ein Ersatz,
wie kürzlich Herr vr . Leser ja bereits bemerkt hat : Notwen¬
dig ist die Erstellung einer Bahn , auf der auch der Güterver¬
kehr dort bewältigt werden kann . Die Äütovcrbindung reicht
auch nicht einmal für den Personenverkehr aus , denn die Post¬
wagen, die gegenwärtig verkehren, sind stclS überfüllt . Viele
Personen sind immer genötigt , zu Fuß zu gehen. Nach Ar¬
tikel V des Staatsvertrages , der im Juni 1914 mit Hessen ab¬
geschlossen worden ist, ist auch die Wetterführung der Bahn
nach ' Heiligkreuzsteinach in Aussicht genommen öder vielmehr
festgelegt . Die Bewohner des oberen Steinachtales fürchten
nun , daß sie dadurch, daß die Bahn jetzt nur bis Schönau ge¬
führt wird, ins Hintertreffen kommen, daß die Bahn über¬
haupt nicht weiter ausgeführt wird . Es gingen dort Gerüchte
um, als ob der Bahnhof in Schönau so gelegt werde, daß
eine Weiterführung der Bahn kaum möglich sein würde. Ick
möchte deshalb die Regierung bitten , daß sie bei Anlage des
Bahnhofs Schönau jedenfalls darauf Rücksicht nimmt , daß
die Weitcrführung der Bahn nach Heiligkreuzsteinach ohne be¬
sondere Hindernisse erfolgen kann , und ich möchte bei der Ge¬
legenheit nochmals bitten , die Weiterführung baldigst in Aus¬
sicht zu nehmen , sobald es eben die finanziellen , sowie die
wirtschaftlichen Verhältnisse möglich machen ,

Der Regierung möchte ich nochmals den Dank insbesondere
der Einwohner von Schönau dafür aussprechen, daß sie die
Bahn jetzt so schnell in Angriff nehmen will , werden da¬
durch sehr viele Einwohner der dortigen Gegend, die gegen¬
wärtig arbeitslos sind , beschäftigt werden können. Wir tün
damit ein soziales Werk (Beifall im Zentrum ).

Abg . vr . Leser (D . Dem . P .) :
Im wesentlichen kann ich mich nur dem anschlietzen , was

mein verehrter Vorredner
^ der Herr Kollege Helffrich ,eben ausgeführt ,hat . Es ist in der Tat richtig, daß sich in die

Freude über die Erbauung der Bahn von Neckarsteinach nach
Schönau die Trauer der Bewohner des oberen Steinachtales
mischt, daß sie noch auf die Weiterführung der Bahn
nach Heiligkreuz st einach eine ungewisse Zeit warten
müssen . Die Regierung hat auf unsere Anfrage in der
Sitzung vom 28 . März keine Antwort gegeben̂ bis wann etwa
die Weiterführung zu erwarten sei. Ich mochte bitten , daß
uns heute eine Antwort , und zwar eine wohlwollende Antwort
gegeben werde. : .

Ich habe auch gehört, daß Besorgnis besteht dahingehend,
daß bei der Anlage des Bahnhofs in Schönau keine Rücksicht
auf die Weiterführung , die dringend notwendig ist, genommen
werde . Ich möchte bitten , daß diese Besorgnis durch eine Er¬
klärung der Regierung zerstreut wird .

Daß die Stimmung im oberen Steinachtal eine pessimistische
ist, geht aus einem Zeitungsartikel hervor , den ich im . Heidel¬
berger Tageblatt " vom 7 . d . M . gefunden habe, wonach man
höre, daß die Gemeinden Heiligkreuzsteinäch, Ältneudorf und
Schönau sich schon dahin entschlossen hätten , gegen die Abgabe
der 20 Prozent Unkosten für die Autolinie zu stimmen, weil
sie Besorgnis haben, daß , wann die Autolinie erst errichtetwäre , die notwendige Bahn im Steinachtal wieder in weite
Ferne gerückt werde. Ich will nicht sagen, daß das ein rich¬
tiger Standpunkt ist, ccher es beweist doch , wie sehr die Be¬
völkerung im oberen Steinachtal daran hängt , daß ihr lang¬
jähriger Wunsch aus Erstellung einer Bahn nach Heiligkreuz¬
steinach in Erfüllung gehe . ^

Geh. Oberbaurat Wolpert :
Die beiden Herren Vorrckmer haben der Fortführung der Bahn

von Neckarsteinach -Schönau bis HeiligkreuzsteinächdaS Wort ge¬
redet. Die Weiterführung ist seinerzeit schon ins Auge ge¬
faßt gewesen , als die Frage der Bahn von Neckarsteinach in
das Steinachtal erörtert wurde . Damals wurde der Zeitver¬
hältnisse wegen nur die erste Teilstrecke von Neckarsteinach bis
Schönau vorgesehen. Die finanzielle Lage ist zur Zeit keines¬
wegs besser als damals . Wir stehen auch vor der Notwendig¬
keit , mit diesem Teilstück anzufangen , damit jene Gegend
wenigstens etwas bekommt. Wann die Weiterführnng ins
Auge gefaßt werden kann, das läßt sich heute wirklich nicht
sagen. Wenn die Bahn bis Schönau einmal gebaut ist, wird
erneut geprüft werden, ob man an die Weiterführung denken
kann, oder ob man die Sache, zur geringen Freude von uns
allen, noch zurückstellen muß . %
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Der Bahnhof Schönau ist selbstverständlich so geplant , daß
die Weiterführung immer ohne Schwierigkeit erfolgen kann.
Davon kann keine Rede sein, daß der Bahnhof so gebaut wird,
daß die Weiterführung erschwert wird . So etwas macht die

Regierung doch nicht .

Abg. Rausch (Soz .) :

Die Ausführungen des Herrn Vertreters des Verkehrsmini¬
steriums haben uns keine großen Hoffnungen gemacht , daß die

Wünsche der Herren Vorredner in Bälde in Erfüllung gehen.
Wir haben unseren Standpunkt in der Frage der Bahn
Neckar st eina ch- S ch ö n a u—H eiligkreuz st ein ach—
Wein he im anläßlich der Besprechung der Drucksache 3 hier
ausführlich dargelegt . Es wird sich also erübrigen , näher dar¬

auf einzugehen . Wir unterstützen natürlich die Ausführungen
der Herren Vorredner , mit Ausnahme derjenigen des Herrn
Regierungsvertreters auf das Wärmste . Wr geben dabei dem

Wunsche Ausdruck , daß der Ausblick des Herrn Regierungs -
Vertreters in Zukunft sich nicht bestätigen möge. Er hat
auSgeführt , daß , wenn die Bahn bis Schönau durchgeführt ist,
man wieder an die Frage herantreten werde, und daß es noch
dahingestellt bleiben müsse , ob man die Weiterführung bis

nach Weinheim überhaupt ermöglichen kann oder nicht. Ich
meine, es Ist der Wunsch der Durchführung der Bahn nach
Weinheim ein so alter in diesem Hohen Hause, die Dringlich¬
keit und das Bedürfnis sind schon so oft nachgewiesen worden,
daß die Schwierigkeiten, die sich hier entgegenstellen, unter
allen Umständen überwunden werden müssen . Ich möchte dem

Wunsche Ausdruck verleihen , seitens der zuständigen Stellen

möge man mif allem Nachdruck darauf hinarbeiten , datz das ,
was feit Jahren verlangt wird , endlich verwirklicht werde.

i Abg. « arl (D ..Natl . Vp.) :

Eö ist ganz selbstverständlich, daß auch unsere Partei den
Bestrebungen zustimmt, welche dem schönen idyllischen Stein¬

ach t a l endlich die Bahn verschaffen wollen, die ihm schon lange
gebührt, und daß sie diese Bestrebungen wärmstens unterstützt .
Was man dazu tun kann, »vird also von unserer Seite immer

Förderung erfahren .

Zu Titel H , Bestehen de Bahnen , ck. Sonstiges .

8 1p . Verlegung der Odenwaldbahn oberhalb
Heidelberg - KarlStor , H . Teilforderung :

Wg . Schneider . Heidelberg (Zentr .) :

Die Station am Karlstor in Heidelberg ist für den Stück-

gutverkehr nicht eingerichtet ; Wagenladungen können dort ab.

genommen werden. Von der Oststadt in Heidelberg bis zu der

neuen Güterhalle sind es bis zu 4 Km Entfernung . Das Feh¬
len des Stückgutverkehrs am Karlstor wird von den Bewoh¬
nern der Oststadt als recht mißlich empfiznden ; es ist ein alter

Wunsch der Oststadtbewohner Heidelbergs , daß an der Station
Karlstor der Stückgutverkehr eröffnet werden möge. Wieder¬

holt schon haben sich die Interessenten an die Regierung und

auch an den Badischen Landtag gewendet, aber leider immer

ohne Erfolg . Es wurde eingeMendet, ihrer Bitte könne nicht
entsprochen werden , weil der Raum zwischen dem Neckarfluß
und dem Berg für die Anlage einer Güterhalle zu eng sei . Zu
Beginn der heutigen Sitzung hat nun der Herr Minister des

Innern eine von mir gestellte Kurze Anfrage beantwortet ,
welche die Neckarkanalisierung betrifft . Aus der Antwort war

zu entnehmen , daß mit der Angelegenheit, um die es sich hau .

delte, in allernächster Zeit begonnen werden solle . Wir glauben
nun , daß die Angelegenheit der Güterhalle für Stückgutverkehr
am Karlstorbahnhof in ein neues Stadium getreten ist und

zwar insofern , als infolge der Neckarkanalisierung Wasserbau¬
ten erforderlich sein werden und infolge dieser es sich viel-

leicht ermöglichen lassen wird , dem Flusse Raum abzugewin-

neu und dadurch für die Errichtung einer Stückguthalle mit

zugehörigen Geleisen Platz zu schaffen. Der Raum könnte

vielleicht auch dadurch gewonnen werden , daß ein Teil des

Schutzes von dem Hausackertunnel zur Auffüllung im Neckar

Verwendung finden könnte. Die Pläne , welche seinerzeit dem

Vertrag der Regierung mit der Stadt Heidelberg über den Zu¬
schuß der Stadt zu der Verlegung der Odenwaldbahn beigegeben
waren , lassen allerdings die Anlage einer Güterhalle vermis¬
sen. Aber infolge der veränderten Umstände ist vielleicht die

Negierung in der Lage, eine Nachprüfung der Pläne eintreten

zu lasten, die eS ermöglicht, dem alten Wunsche der Oststadt in

HeidelberA nach Einrichtung des Stückgutverkehrs beim KarlS-

torc Recknung zu tragen und ihn zu erfüllen .

Diese Bitte trage ich hier namens der sämtlichen Heidelberger:

Abgeordneten vor. ^
Zu Titel III , Stationen . a . Erweiterung ,

Verbesserung , Umbau und Neubau von Sta .

tionen :

Abg . Odenwald (D .Dem .P .) :

Zur Vereinfachung der Geschäftsführung gestatte ich mir ,
nach Verständigung mit den Herren Kollegen H a b e r m e h l,

Stockinger , Hamann u . zugleich in ihrem Namen einige
Ausführungen über den Bahnhofumbau in Pforz¬
heim zu machen .

Der Bahnhofumbau in Pforzheim sieht nun bald auf eine

Vergangenheit von 20 Jahren zurück ; es verging früher kein

Landtag , in welchem wir uns nicht eingehend zu dieser Frage
ausgesprochen haben. Immer mußten wir Klage darüber

führen , daß der Fortgang der- Geschäfte so langsam vor sich

ging. Nunmehr sind auf der badischen durchgehenden Linie die

Gleisanlagen fertiggestellt, ebenso auch die Unterführungen
für den Personenverkehr , während au der Bedachung der Ein¬

steighallen nur periodisch gearbeitet wird . Es wird eben hier
wohl am nötigen Eisen fehlen, wogegen nichts einzuwenden
ist. Aber ich möchte doch den Herrn Baurat nunmehr ein-

laden , einmal einen Besuch in Pforzheim zu machen und sich
namentlich von den dort herrschenden Zuständen zu überzeugen ,
wenn morgens und abends und zwar auf den beiden Gleisen
der württembergischen Seite die großen Arbeiterzüge ein - und

ausfahren . Dort bestehen Verhältnisse, die einfach unhaltbar
sind . Die Züge werden mit 20 bis 25 Personenwagen geführt .
Davon haben an dem kleinen Ein - und Aussteig-Perron nur
10 Wagen Platz, während die übrigen 15 Wagen auf voll¬

ständig freier Strecke stehen . Beim Ein - und Aussteigen müssen
die Insassen die Gleise benützen; sie müssen zwischen den

Gleisen und über die Gleise gehen. Das ist ein Zustand , der

nach meiner Ansicht auf die Dauer nicht haltbar ist . Ich möchte
wissen , wer die Verantwortung dafür übernehmen möchte ,
wenn hier einmal ein Mastenunglück vorkommt. Ich meine,
die' Generaldirektion müßte nunmehr doch einmal ein

energisches Wort mit der württembergischen Generaldirektion
reden ; denn so kommen wir doch nicht weiter . Es geschieht
nichts; der Bau ist eingestellt, es bleibt alles beim Alten . Wir

müssen unter allen Umständen darauf dringen , daß die Arbeiten

so rasch als möglich gefördert werden.
Bezüglich der Erstellung des neuen Aufnahmegebäudes hat

sich schon im Jahre 1913 zwischen der Generaldirektion und
der Stadtgemoinde eine Verständigung erzielen lasten. Da¬
mals wurden Pläne gefersigt, begutachtet, die Mittel dafür
wurden auch angefordert . Melleicht 20 oder 30 Meter von die .

sem alten Aufnahmegebäude entfernt steht ein neues Holzgebäu.
de als Provisorium für das abzureihende alte Aufnahmegebäu¬
de. ES steht schon über 5 Jahre und hat bis jetzt seinen Zweck,
noch nicht erfüllen können. Wir sind der Meinung , daß nun die

Verhältnisse derart sind , daß auch dieses neue provisorische
Gebäude in Verwendung genommen werden muß . Statt daß
man mit dem Abbruch des alten Gebäudes beginnt , erschien
vor einigen Wochen ein Jünger Tizians , ein Maler mit Pinsel
und einem Malertopf , um im Innern der Räumlichkeiten des
alten Gebäudes diesem durch einen neuen Olfarbenanstrich
einen herrlicheren Glanz zu verleihen . Das ist eine Art und

Weise, die man innerhalb der Bürgerschaft nicht verstehen
kann.

Wir müssen auch in Betracht ziehen, daß zur Zeit infolge
der zu hohen Materialpreise die private Bautätigkeit voll ,
ständig unterbunden ist . Bei solchen Verhältnissen ist es Phiüt
und Schuldigkeit des Staates , hier mit einem guten Beispiel
voranzugehen und den Umbau baldmöglichst vorzunehmen .
Die Bürgerschaft verlangt es und ebenso auch die Arbeiter ,
schüft. Während der Kriegszeit hat man uns vom Regierungs¬
tisch aus immer und immer wieder versprochen, datz, wenn
der Krieg zu Ende ist , Staatsbauten zuerst in Angriff ge.
nommen werden müßten .

Ich stelle nun die Anftage an die Regierung , wann sie ge¬
denkt, den Bahnhofumbau mit dem neuen Aufnahmegebäude
und mit den zwei Schienengleisen auf württembergifcher Seite
zu beginnen . Wir erwarten , daß dies im Laufe des gegen,
wärtigen Jahres , spätestens aber im Frühjahr des Jahres 1920
geschieht .

Geh. Oberbaurat Wokpert :

Der Herr Vorredner hat auf zwei Teile de ? Pforzheimer
Umbaus abgehoben. Der eine Teil ist die rückständige Gleis -
anlage für die Bahnlinien , die nach Württemberg führen .
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Es waren für diese Ausführungen längere Verhandlungen mitder württembergifchen Verwaltung nötig. Diese sind vor nicht
sehr langer Zeit zum Abschluß gekommen, und man ist dann
sofort daran gegangen , die Arbeiten, die für diese Gleisver¬
schiebungen nötig sind und voraus gehen müssen, wie Maurer¬arbeiten usw., in Angriff zu nehmen . Die Arbeiten sind bererts
vergeben und werden in der allernächsten Zeit tatsächlich voll¬
zogen werden.

Was den zweiten Punkt anlangt , die Errichtung des Aus¬
nahmegebäudes in Pforzheim , wird mein Kollege Herr Mni .
sterialrat vr . Hirsch Auskunft geben.

Ministerialrat vr . Hirsch :
Für Las Aufnahmegebäude in Pforzheim finddie Pläne im Jahre 1915 angefertigt worden. Siehaben bei allen beteiligten Stellen Genehmigung und

auch Anerkennung gefunden, auch von seiten derStadt Pforzheim , Ausgeführt wurde nur , wie wir
gehört haben, das provisorische Aufnahmegebäude . Bezüg¬lich des endgiltigen Aufnahmegebäudes wurde der General¬direktion im Januar 1916 der Auftrag erteilt , die weitere Plan¬
bearbeitung so vorzubereiten , daß unmittelbar nach Kriegsendemit den Bauarbeiten begonnen werden könne, sofern die
finanziellen Verhältnisse nach Kriegsende dies ermöglichten . Alsaber die Verhältnisse sich derart gestalteten , dah das Finanzmi¬nisterium Zweifel in diese Voraussetzung setzen mutzte , wurde ineine Erwägung darüber eingetreten , ob nicht etwa durch ge.
eignete bauliche Mahnahmen eine Verschiebung des Bauesdes Aufnahmegebäudes auf eine Reihe von Jahren möglich
sei . Man ist damals zu der Überzeugung gelangt , datz dies
möglich sei, wenn eine Reihe von baulichen Veränderungen vor-
genommcn würde , im Betrag von ungefähr 32 009 M . DieseHerstellungen sind aber nicht ausgeführt worden. Das was der
Herr Abg . Odenwald erwähnt hat, von dem Jünger Tizians ,das ist eine von den Zukunftsplänen unabhängige ganz gering¬fügig kleine Arbeit , die man ausgeführt hat , weil der betref¬fende Raum allmählich in einen derartigen Zustand gekommenwar , dah man ihn nicht mehr, auch nicht für kurze Zeit belassenkonnte .

Es wurde dann aber weiter in Erwägung eingetreten , obes nicht vielleicht möglich sei , an Stelle des neuen Ausuahme-
gebäudes mit einem Umbau des vorhandenen ein befriedigendesErgebnis zu erreichen und unter Berücksichtigung der ver¬änderten Verhältniffe und der gesteigerten Baupreise mit einem
geringeren Aufwand durchzukommen, und es wurde tatsächlichunterdessen — die Zeit ist nicht fruchtlos vergangen — ein
Umbauprojekt an Stelle des Neubauprojekts ausgearbeitet .Es wurde weiter überlegt , ob es nicht vielleickt möglich sei ,statt des Umbauprojekts ein neues Neubauprojekt aufzustellenunter Reduzierung der Ansprüche an die Raumgrößen . Tiedrei Möglichkeiten sind jetzt bearbeitet , sie liegen vor und werden
geprüft . Das Finanzministerium befindet sich zurzeit in der
Erwägung darüber , welchem von den drei Vorschlägen unter
Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände der
Vorzug zu geben sei.

Zu C . Staatliche Kraftwagenlinien , § 12 a .Beschaffung von Kraftwagen und erste Ein¬
richtung der staatlichen Kraftwagenlinien ,IV . Teil fordern ng :

Abg . Schneider - Heidelberg (Zentr .) :
Ber der Einrichtung weiterer Autolinien möchte ich die Re¬

gierung bitten , ihr Augenmerk auch auf den Amtsbezirk
Eppingen zu richten. Er liegt zwar ganz dahinten an der
württembergifchen Grenze gegen Heilbronn , er ist aber immer¬
hin noch badisch (Zuruf rechts : Noch !) Ja ! Der Amtsbezirk
hat allerdings mehrere Eisenbahnlinien , die von Karlsruhe
nach Heilbronn , die von Sinsheim nach Eppingen , und auchdie Kleinbahn von Bruchsal nach Hilsbach berührt einige Ortedes Amtsbezirks. Trotzdem ist aber eine größere Anzahl von
Ortschaften vorhanden, die keinerlei Verkehrsmittel besitzen,
insbesondere keinerlei Verbindung durch Verkehrsmittel mit
der Amtsstadt selbst . Als der Kraichgau vor mehr als hundertJahren politisch eingeteilt wurde, da war dort das einzige
Verkehrsmittel , wie wahrscheinlich auch anderwärts , neben den
Postwagen deS Schusters Rappen , und damals mag die Ein »
teiiung , die heute in der Hauptsache noch besteht, den Verhält¬
nissen einigermaßen entsprochen haben . Durch die Entwicklungdes Eisenbahnwesens wurden die Quertäler des Kraichgaus,also die, die nach dem Rheintal abfallen , durch Kleinbahnen
erschlaffen . Die Zugehörigkeit zu den Amtsbezirken wurde
dieser Lage der Bahnen aber nicht angepaht , und dadurch
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sind ganz merkwürdige Verhältniffe zustande gekommen, Ber«
hältniffe, dah Ortschaften an der Bahn liegen aber mit ihrer
Amtsstadt, wie erwähnt , keinerlei direkte Verbindung haben ;
so z . B. die Gemeinden Elsenz, 7,5 Kilometer von Eppingen
entfernt , Etchelberg 11 Kilometer , Tiefenbach 12 Kilometer
entfernt . Die 3 Gemeinden haben zusammen 2305 Ein¬
wohner. Wenn man von diesen Orän aus Eppingen mitder Bahn erreichen will, muh man einen koloffalen Umwegüber Bruchsal machen, dort hat man die Wahl , über Breiten
nach Eppingen oder über Heidelberg nach Eppingen zu fahren ,in jedem Falle einen Weg von 50 bis 60 Kilometern . Um die
Umbildung der Amtsbezirke handelt es sich jetzt aber nicht,sondern nur um die Anregung , auch diesen Amtsbezirk bei
Schaffung weiterer Autolinien ins Auge zu faffen.Da möchte ich zunächst Hinweisen auf eine Linie von
Menzingcn nach Eppingen über die Dörfer Lands¬
hausen und Rohrbach, die keine Verkehrsmittel besitzen . Es
handelt sich um 13,4 Kilometer bei 3300 Einwohnern ; fernerum die Strecke Richen an der Bahnlinie Eppingen—
Sinsheim nach Groinbach an der Bahn Heidelberg—
Jagstfeld , eine Entfernung von 9,7 Kilometern mit rund 4000
(Hnwohnern, und dann noch um die Gemeinde Mühlbach, die
4,7 Kilometer von Eppingen entfernt liegt, mit 1400 Ein¬
wohnern . Ähnliche Verhältnisse find auch im AmtsbezirkSinsheim zu verzeichnen. Die große Gemeinde Hilsbach mitrund 1500 Einwohnern , liegt an der Nebenbahn Bruchsal-Hilsbach, aber mit der Amtsstadt Sinsheim hat sie keinerlei
Verkehrsverbindung . Von Hilsbach nach Sinsheim sind es8,2 Kilometer . Zwischen beiden liegt das Dorf Weiler . Eshandelt sich bei diesen beiden Ortschaften um ungefähr 2500
Einwohner . Ich möchte, wie erwähnt , die Regierung bitten ,bei der Einrichtung weiterer Autolinien die beiden Amts¬
bezirke , vor allem Eppingen , dann aber auch Sinsheim , inS
Auge zu fassen und wohlwollend zu bertzckfichtigen.

Zu Einnahme Titel ik, Kostenbetträge zu bau¬lichen Herstellungen . § 1 . ZufchüsfedeS Reich ».von Behörden und Gemeinden ;
Abg. SchSa <D. D« n. P >) :

Die 270 000 M -, die hier in Einnahme erscheinen, find nichtdas einzige, was die Gemeinden zur Einrichtung der Aüto-linien werden leisten müffen . Während unS hier die eine
Staatsbehörde , das Verkehrsministerium , einen guten Weinkredenzt und dafür dar Lob eines guten Wirts eingeheimst hat,gießt uns die Oberdirektion des Waffer. und StraßenbauesWasser in diesen Wein . Denn , während wir uns hier über die
Bereitstellung von staatlichen Mitteln zur Einrichtung von 20
Kraftwagenlinien im Lande freuen , werden in den Kreisendraußen Verhandlungen gepflogen mit den Kreisverwaltungenüber die Bereitstellung von namhaften Mitteln zur außer¬ordentlichen Instandsetzung der Kreis ft ratzen , aufdenen jedenfalls eine größere Zahl dieser Autolinien
zu fahren haben werden. Es handelt sich dabei um die großeneinmaligen Kosten für die Instandsetzung der Kreisstrahen , dieden Verkehr nun aufnehmen sollen, und um die laufendenKosten für die Verteuerung der Unterhaltung . Die Ziffernfind außerordentlich hohe , es handelt sich bei einzelnen Stra¬
ßenstrecken um Hunderttausende von Mark . Müssen die Kreisediese Kosten jetzt aufbringen , ohne daß außerordentliche Staats -
zuschüffe an die Kreise gegeben werden , sei es im Wege derErhöhung der Staatsdotation an die Kreise nach ihrer Lei¬
stungsfähigkeit, sei es im Wege- einmaliger außerordentlicherZuschüße zu dieser Instandsetzung , so werden wir nicht zu dem
Ziele kommen , das wir hier alle begrüßt haben und das wirim Interesse der vielen beteiligten Gemeinden wünschenmüffen.

Es ist ganz klar, die Kreise können diese großen Beträgevon mehreren hunderttausend Mark nicht auf die Kreiskaffeallein nehmen, sie werden dazu übergehen , vielleicht von ihrenUnterkreisen und Zweckverbänden, die für eine derartige Auto¬verbindung in Frage kommen, Beiträge außerordentlicher Artihrerseits zu erheben, sie werden aber keinesfalls davon ab-
sehen können , mindestens das Drittel , das im Straßengesetzals Beitrag der Gemeinden vorgesehen ist , von diesen zuverlangen , denn die nicht beteiligten Gemeinden in einem
Kreisgebiet werden naturgemäß kein Verlangen habenund sich auch nicht veranlaßt feben, zu diesen wirklichbedeutenden Kosten selber beizutragen . Ich habe da§Gefühl , daß diese nebeneinanderhergehende Aktion uns nicktzum Ziele führen kann und daß eine ganz andere
Stellungnahme des Finanzministeriums stattfinden muß , da¬mit die Kreise wissen , wohin die Reise geht und ob wir mitZuschüssen von Seiten deS Staates rechnen können- ‘
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Wir hatten geglaubt Hatz die mehreren Millionen , die im

Staatshaushalt für außerordentliche Aufwendungen und für

Notftandsarbeiten Vorgehen find , in der Hauptsache nicht nur

zur Verbesserung der Staatsstraßen verwendet werden , son¬
dern daß diese ebenfalls dazu bestimmt sind , diejenigen Kreis¬

straßen zu verbessern und für die Aufnahme des Autoverkehrs

instandzusetzen , die für den Autoverkehr vorgesehen sind . Eine

Anfrage im Finanzministerium hat aber ergeben , daß das Fi¬

nanzministerium die Beträge tatsächlich nur für die Verbes¬
serung von Staatsstraßen vorgesehen hat , nicht auch für die

Verbesserung von Kreisstrahen , welche den Autoverkehr auf -

nchnrcn sollen , sondern die Kreise wären in diesem Falle auf bc .

sondere Gesuche angewiesen . Nun meine ich, es liegt nicht mehr

im Geiste der Zeit , daß wir bittflehend bei einer derartig wich¬

tigen wirtschaftlichen Frage antichambrieren vor dem Ministe¬
rium , sondern ich meine , es ist Ausgabe der Volksvertretung ,

daß sie hier klipp und klar sagt : Regierung , wenn das , was

wir wollen , erreickt werden soll , so müssen den Kreisen ganz

bestimmt bcmestcne Zuschüsse zur Instandsetzung der Kreis -

straßcu bereitgestcllt werden , sonst kommt die Autoverbiuduug
in der Mehrzahl aller vorgesehenen Linien nicht zur Aus¬

führung , und das , was wir hier als Einnahme vorsehen und
was wir vorhin als Ausgabe behandelt haben , steht nur auf
dem Papier .

Geh . Oberhaurat Wolperir

Zu der Frage der Verbesserung 8er Gttttßen für die Kraft .

Wagenlinien darf ich darauf Hinweisen , daß hier in der Eisen -

bahnverwaltung nur Beträge für die Beschaffung der Kraft ,

wagen , Anhängewagen , Ersatzteile usw . eingestellt find . Die

Eisenbahnverwaltung hat mit der Wasser , und Straßenbau -

Verwaltung die Abrede getroffen , daß die Straßenherstellungen
in dem Staatshaushalt der inneren Verwaltung erscheinen .

Also hier kann ich auf die Frage der Verbesserung der Straßen

seien cs Landstraßen oder Kreisstraßen , nicht naher eingehea .

Tie Einzelberatung wird geschlossen.

Bei der hierauf fol^ nden Abstimmititg ÖetSe » iw« beh

den Anträge der Kommission angegomNM -

Schluß der Sitzung 7 *8 Uhr .

)
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